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Qrundsätzlidies über den Ausforschungsdienst 
Von Gend.-Revierinspektor CHRISTIAN GARTNER, Gendarmeriepostenkommando Wolfsberg, Kärnten 

Einen wichtigen Zweig der Ausbildung in der Gendarmerie 
umfa_ßt die Schulung im Ausforschungsdienst. Von ihr hängt es
ab, ob ein Gendarmerie,organ bei der Aufklärung von strafbaren 
Handlungen beachtliche Erfolge zu erzielen imstande sein wird 
oder nicht. In Erkenntnis dieser Tatsache soll und muß der Aus­
forschungsdienst ständig und systematisch gelehrt und bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit dessen Beherrschung als Vorausset­
zung für gute kriminalistische Leistungen herausgestellt werden. 
Letzteres wird hinreichend Grund genug sein, um .jedes streb­
same Gendarmerieorgan zum Lernen und Selbststudium anzu­
eifern, wobei ihm neben den dienstlichen Lernbehelfen verschie, 
dene einschlägige Zeitschriften --, darunter ist klarerweise auch 
die Gendarmeri·e-Rundschau zu verstehen - zugute kommen 
w�rden. 

Das in seiner Ausbildung und Vervollkommnung begriffene 
AGendar'.11erieorgan sollte nicht gleich darangehen, größere Str.if­�aten klaren zu wollen. Dazu ist Ze,it, wenn ,es sich einmal ,eine 

gewisse Fertigkeit in dieser Hinsicht angeeignet hat. Vor,erst 
sollte es mit der Bearbeitung kleinerer Kriminalfälle vorlieb neh­
men. Kleine Fälle sind zur Bearbeitung ebenso interessant wie 
große, wenn sie mit derselben Gewissenhaftigkeit erhoben wer, 
den. Unterläuft hier einmal in der Nachforschung ein Fehler, so
wiegt er entschieden geringer als beispielsweise bei der Auf­
klärung eines Kapitalverbrech·ens. 

Eines muß aber bei der- Ermittlung aller strafbaren Handlungen 
- ob klein oder groß - immer zu Tage treten, und dies ist die 
Planmäßigkeit in der Nachforschung. Der Entwurf eines Planes 
wird meistens erst nach der Besichtigung des Tatortes ,erfolgen 
können, soferne der Tatort erreichbar ist. Wird e·twa schon beim 
Bekanntwerden eines Straffalles vom Erhebungsorgan ein fester 
Plan oder eine Meinung gef.ißt, so wird dies nur in den selten­
sten Fällen der Sache von Vorteil sein, weil die Gefahr besteht, 
daß später auftretende wahre Begebenheiten von der Meinung 
des Erhebungsorganes überschattet werden. Das Erhebungsorgan 
muß deshalb eine stattgefundene strafbare Ha.ndlung ruhig und 
gelassen zur Kenntnis nehmen und - wie bereits bemerkt -
erst nach der Besichtigung des Tatortes mit der planmäßigen 
Arbeit einsetzen. Es ist nämlich der Tatort der einzige - wenn 
auch nur stumme leuge, der weiß, wie sich die strafbare Hand­
fung zugetragen hat und nie lügt, wenn seine Sprache richtig 
verstanden wird. 

• Für die planmciß1ge Arbeitsweise läßt s ich kein präzises Re­
zept geben, das d,e Methoden enthält, wie nun ein konkreter 
Fall aufzuklären ist. Die Vorgangsweise bei der Klärung von 
strafbaren Handlungen wird s•o verschi,eden sein, wi•e die Aus­
führungshandlungen der Straftaten selbst. Vor allem ist wi.chtis, 
daß der Plan alle wesentlichen Faktoren, die in einem konkreten 
Straffall nicht übersehen werden dürfen, •enthält, und mit weniser 
wichtigen Dingen nicht unübersichtlich geformt wird . 

Durch nachstehenden Fall soll die Planmäßigkeit der -Nach­
forschung bei ei,nem vorgekommenen Straffall aufgezeigt werden: 

Am 2. Oktober 1950: 8 Uhr, erhielt der Gendarmeri,epost,en 
W. die Anzeige, daß in den Büroräumen der BH vi,er Schreib­
maschinen im Gesamtwert von zirka 10.000 S von unbekannt•en 
Tätern gestohlen wurden. Sofort wurden drei Gendarmeriebeamte des Postens zur Durchführung der erforderlichen Erhebungen u,nd 
Nachforschungen in den Di•enst entsendet. Zur Tatbestandsauf­nahme auf dem Tatort eingetroffen, k,onnten die Gendarmerie­beamten außer den verblüfften Gesichtern der Büroanges-tellten und vier leeren Schreibmaschinentischchen zunächst nichts fest­stellen, das auf den stattsefundenen Diebstahl hingewiesen hätte. Nach kurzer Besichtigung der Büroräume wurden Ort und Lage 

Uns<r Titelbild: Die Ausbildung des Gendarmerie-Hochalpinisten umfaßt aud, 
die Eistechnik. Blid< aus einer Gletscherspalte. Photo: Gend.-Oberleutnant 

Dr. Erich Bosina 

des Tatortes sowie sei·ne Umgebung durch eine kurze, formlose 
Skizze und ein paar Bleistiftnotizen festgehalten. Hiernach zogen 

sich d�e Gendarmerieorgane aus dem Kreis der angesammelt,en 

Neugierigen zurück u l"'d entwarfen einen Arbeitsplan. 
Darnach galt es nun festzustellen: 1. die Tatzeit, 2. die Ar­

beitsweise der Täter, 3. den An- und Abmarschweg der Täter 
und 4. in welchem Personenkreis sind die Täter zu suchen? 

Bald stand fest, daß die Tat in der Nacht zu� 30. Septem­
ber 1950 ausgeführt wurde. Arbeitsweise sowi,e An- und Ab­
marschweg der Täter waren ebenfalls rasch festgestellt und so 
blieb nur noch die Ermittlung desjenigen Personenkreises übrig, 
zu dem die Täter zu zählen waren. 

Dies festzustellen war vor,erst äußerst schwierig, weil viele 
Personen in dem Gebäude der BH verkehrten. Da ,es schien, 
daß die Täter mit den Lokalverhältnissen vertraut gewesen s.ein 
mußten, wurden nun alle Personen ermittelt, die immer und 
überall in dem Gebäude Zutritt hatten. Unter ihnen wurd,en 
zwar die Diebe vermutet, aber die Zahl der Personen war so 
groß, daß bestimmte Personen noch nicht als der Tat �erd�chtig 
erschienen. Deshalb war -es notwendig, den Personenkreis wieder 
in Gruppen unterzuteilen. Da waren einmal die Büroangestellten; 
das Aufräumungspers•onal; Hausmeisterei und schl1eßl1ch eine 
große Zahl von Bauarbeitern und Professionist:n! die mit Reno­
vierungsarbeiten am Gebäude der BH beschaft�gt waren. De.n 
Personenkreis so in Gruppen zerlegt, wurde bei den Bauarbe1-
t-ern mit den Erhebungen bis ins kleinste begonnen. All,e Ba,u­
arbeiter, insgesamt 42, wurden namentlich festgehalten. Sodann 
wurde jeder einzelne dahin überprüft, ob er der T.it. fah,g 
sei und ob er mit dem gestohlenen Gut überhaupt ,etwas anzu­
fangen wüßte. Von den 42 Arbeitern schieden 38 sofort und 
zwei später als für die Tat nicht in Betr.icht kommend, . aus . . Bei 
den restlichen zweien, und zwar dem angehenden Bauingenieur 
Alfred W. und dem Studenten Josef G., die vorüb.ergehend als 
Bauhilfsarbeiter tätig waren, wurden die Geldausgaben und, 1hr 

sonstiges Verh.ilten sorgfältigsit überpr�ft, .. was. zu dem __ uber­
raschenden Erg·ebnis führte, daß sie weit u er ihre Verhalt,n1sse 
lebten. Dies und der Umst<1nd, daß W. Samstag, den 30 . . Sep­
tember 1950, mit dem Autobus nach Graz fuhr und „.d�bei ver­
dächtiges Reisegepäck mit sich führt•e, mach,ten es mogl1ch, den 
Diebstahl aufzuklären und die Täter der gerechten Bestrafung 
zuzuführen. 

Zwei Schreibmaschinen befanden sich noch im Besitz der 

Tät-er1 während die anderen zwei in Graz zust<1nde gebracht 
werden k,onnten. 

Die Arbeitsweise der drei Gendarmen läßt �rkennen, 
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DIE DAl{TYLOSl{OPIERUNG
BEI NEUGEBORENEN

Wer heute die Möglichkeit hat, einen Blick in die Säug­
lingsheime größer-er Fr<1uenkliniken zu werfen, kann sich trotz 
der durchgreifenden Organisation nicht des Gedankens erwehren, 
wie es möglich ist, daß von den kleinen Erdenbürger!1 gerade 
immer wieder das richtige Kind zu seiner Mutter g-ebracht 
wird. Diese Gedanken, das heißt, di·e insgeheime Befürchtung 
einer Kindesverwechslung, welche sehr tief im Bewußtsein der 
Bevölkerung verankert ist und über die bereits alte Sagen Ulfld 
sonstige Ueberlieferungen zu berichten w_issen, ist -�ol!ko,:nmen 
unbegründet. Mag dies nun von den iu,ngen __ Woch�erinnen 
selbst ausgehe_n oder vielleicht a_uch von_ den,,_V�\ern, die doch 
mit einem gewissen Stolz in diesem Krnd 1hr Ebenbild er• 
blicken wollen. Bevor nun auf die Mitte l und Wege näher

eingegansen werden soll, d�ren sich die Wissenschaft zur 
sicheren Feststellung der Zusammengehörigkeit von Mutter und 
Kind bedient, möge ein F<1II aus der Praxis, der . sich vor 
kurzem ereignete, dargestellt werden_, d� gerade dieser . Fall 
die tieferen Hintergründe aufzeigt, die eine Per�n zu einem 
derartigen Handeln bewegen. 

Im Vormonat erstattete die· 31jährige �ngestellte Pauline 

M. die Anzeige, daß anläßlich ih rer Niederkunft in der 
Frauenklinik in W. das von ihr geborene Kind vertauscht 
wurde. Die Genannte gab an, unverhofft von _heftigen W-eh�n 

"'berrascht worden zu sein, weshalb s .1e zugleich mit der 1m u
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b hl d"e beiden Kinder gleichen Geschlechtes waren und 

fn �h�er s�nstigen körperlic�en Beschaffenheit, wie Grö�e, Ge-
. ht d d,ergleichen keine nennenswerten Untersch1,ede zu WJC un , 

d'k ' h s· h h ·t . V finden waren, konnt•e mit ap
d

o I 

P
t1sc 

L'
er 

M
c t e1 eine 

K 
er-

wechslung ausgeschlossen wer en. au i,n
1
e .

d
· 1ervon

h 
1n

d 
e

A
nnt-

. t t d befragt machte mehrma s w1 ersprec en e n-nis
b 

gese z
d 

un
b nach lä�gerem Leugnen zu, daß sie nur deshalb g

d
a en

A
un 

. 
ga 

stat•~t haben will, weif anscheinend das von ie nze1ge er '"' . Eh d •h b K· d nicht . von 1hr-em egatten sezeugt wur e. 1 r ge orene in . G · S · A l"'ßlich einer Geschäftsr-eis-e ihres atten, .. 1m ommer vorigen n
h

a 
h b · · Verhältnis mit einem fruheren Jugendfreund Ja re

h
s, 

1 
a e 

U
sie ei

u
n

n im Falke der durch äußere Erscheinungs­unter a ten. m n 11 
V h ft d d d ·t merkmale bedingten Bestreitung der 
h

a,t•ersc. a 
b

un 
htl

_er
h 

a
E
m1 

b d ob" logischen Untersuc ung eine eac 1c e 1n-ved
r un 

•f
en

�
n er 10

ko··nnen habe sie versucht, die Verwechslung re e au zeigen zu ' ' B · · 1 t I'· b K. d ta··uschen. D ·ies ,es e1sp1e s e rc a er nur der 1n er vorzu 
d. N „ d' k ·t · . "'h ,. h Fall dar welcher 1e -0,wen 19 e1 einer einen a mic en ' h"' · k ·t M tt d sicheren Feststellung der Zusammenge ong e1 von u -er un 

Kind erkennen läßt. 
h J h h Die Wissenschaft befaßt sich nun sc o _n seit . a rze nten 

. d. p 61-m und wenn man zuerst vielfach Ringe, Schd-m1t 1esem ro "" 
d t · II d B .. d d sonstige Zeichen verwen e e, so 1st man a ge-e�, an er un 

b kommen da dadu rch eine absolute Sicher­me_in• _dron 
1j ;�eicht V:urde. Manche Khiniken sind nun ver­heit nie_ t vo 

'" ber e angen bestimmte Hautparti-en des Neu­suchsweise d
t

zu . ul tt;n 
g 

Strah'n auszusetz,en. Mittels einer be­
geborenen t tra

t
o e

Schablone sollte eine entsprechende Röbung sonders ge orm en 
St II erzielt werden. Aber nicht nur das der betreffenden 

d"
e 

"Merkmale" und di-e nicht in allen alsbaldig,e Erb_la�en 
U 

ieshädiichkeit di-eser Kennzeichnung haben Fällen _ nach_weis r
b

•e 
h
n

t
sc 

daß man nach anderen, besseren 
es mit sich ge rac. ' 

Von LUDWIG FORSTNER, Wien 

Mitteln gesucht hat. Auch die in Fachkreisen vielversprechen­den S�ifte,_ mittels welcher es möglich sein �II, Körperteilewie mit Tinte und Feder zu beschriften, haben sich in der Praxis nicht bewährt. Die Flüssigkeit, mitunter "Babytinte" ge­nannt, konnte in einigen Fällen nicht gänzlich zum Verschwinden gebracht werden. Weitere Mittel zur Kenntlichmachung sind Silbernitrat oder Höllenstein, womit eine vorerst unsichtbare �aum spürbare Verätzung der Oberhaut hervorgerufen wird, di� 1n der Folge aber durch die Einwirkung der ultraviol,etten Strah-17n des Sonnenlicht�s oder aber durch eine Entwickl:erlösung sichtbar gemacht werden soll. Alle di-ese Minel "konnten sic h jedoch nicht durchsetzen. 
:Eine entscheiden�e Wendung zeigte sich erst, als Julius Tandler, Stadtrat fur das Gesundheitswesen und Profes�r an der Universität zu Wj1en, mit 1. Jänner 1930 im Entbindungsheim . d:r Stadt Wien die Daktyloskopierung der Neugeborene_n einfuhrt�. Die Lehre der Daktyloskopie beruht a-�f den beiden physiologischen Grundsätzen, daß einerseits die an den Fing_erbeer-en und an der Handinnenfläche sowie an. der Fußsohle eines Jeden Menschen befindlichen Hautlleisten- � figur-en -: Papillar!_inienbilder genannt - von der Entstehung an, das 1st ungefahr „ vom dritten Schwangerschaftsmonat bis zur Verwesung des Korpers unveränderlich sind . anderseits es nich� nu_r _ kein_e zwei 0enschen auf der Welt gi6t, die gleiche P�pdladin1en_bdder besitzen, sondern auch die Abdrücke der e inzelnen . F:inger bzw: Zehen derselben P-erson .sind unter­einander immer verschieden. Unter Zugrundelegung dieser Tat­sachen und der beim Erkennungsamte der Pol-izeidirektion Wien gewon�e�en .�:fa�rungen ver"".'endete man aber nicht, wie dies inder Krim1nal1tat ubl1ch 1st, die Abdrücke der Finger u d H d-flächen zur Identifizierung, sondern man fand w 
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stgestellit: werde�. Eine solcher- . ma en estgeste te erwec s ung 1st aber seit der Einf"'h der Dak_tylosk,opie an den Gebärkliniken durch Stadtrat T�ndl�­nc:,ch nicht . erfolgt. Wenn aber neben dieser Errungenschaf d1� Numerierung de� Kindes und der Mutter beibehalte� wird, so soll dies nicht den W-ert der Daktyloskopie her b setz-en, s-ondern es soll dadurch dem Pflegepersonal ein o�t··sches Hilfsmittel an die Hand gegeben werden. · 1· 

Die Daktyloskopi·erung von Neugeborenen hat aber darüb hinaus nicht nur di•e Auf.g.abe der ldentifizi,erung, sondern s� r 

s<;II vor �llem. die bis heute gewonnenen Erk_enntnisse, wie we� die erbb1olog1sch_en und vererbungspath_olog1schen Merk_'.flale ·i n der Daktyloskopie ihren Ausdruck finden, . vervolLstandisen 
Möge der . W'issensch.aft durch diese systematische Kleinarbe i t 
einen weiter-en Schritt vorwärts geholfen werden. 

Literaturnachweis 
B. Bergglas: Die Daktyloskopie an Entbindungsanstahten. Zbl f. Gynäk. 1932/32_. - K. Bonnevie: Die _ Abstammungslehre, 1922 · Nr, 23. -. R. Heindl: System und PraXJS der Daktyloskopie 192r'. 
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Die Tätigkeit der BVNDES(jENDARMERIE bei. den 

kommenden NA TIONALRA TSW AHLEN 
Die Nationalr.atsw.ahlen 1953 bringen wieder erhöhte Anbr­derungen an di,e Gendarmeriebeamten. Im folgenden Artikel 

wird eine Uebersicht über die Gesetze 1.md Vorschriften gege­ben, die für di-e Dienstleistung der Gendarmeriebeamten in der 
Wahlzeit von Bedeutung sind. Die allgemeinen Vorschriften der

Gendarmeri,edienstinstruktion über das Verhalten der Gendar­
meri•ebeamten beim Einschreiten werden im Rahmen dieses Arti'­
kels nicht besonders behandelt, da im Einschreiten an sich keine 
Aenc:lerung eintritt. Es s-ollen nur die Gesetze wieder in Erinne­rung gebracht werden, denen in der Wahlz .eit erhöhte Bedeu­tung zukommt und die von pen Gendarmeri,ebeamten zum Teil selbst beachtet, zum Teil gehandhabt werden müssen. 

Bei der Abhaltung von Versammlungen ist zu beachten, daß 
Versammlungen unter freiem Himmel, Volks- oder allgemein zu­gängliche Versammlungen sowie öff.entliche Umzüge der Anzeig,e­pflicht an die zuständige politische Bezirks- oder Bundespolizei-

•
behörde unterlieg-en. Di,e Anzeige hat derart zeirger-echt zu er­folgen, daß zwischen dem Tage der Anzeigeerstattung und dem 

= 'T.age der Veranstaltung drei vol"e Kalendertase liegen. 
Sektionsversammlungen, Funktionärbesprechungen usw., die 

von den politischen P.arteien veranstaltet werden, auf einen 
kleinen Kreis, dem Einberufer persönlich bekannter Personen be­
schränkt sind und in geschlossenen Räumen stattfinden, sind tflicht 
a,nz-eigepflichtig, da sie unter § 2 des Versammlungsgesetzes fallen. 
Auch Genossenschafts-, Innungs- und Gehilfenversammlungen 
unterliegen njcht der Anz,eigepflicht. 

Nicht anzeigepflichtig sind ferner nach § 4 des Versammlungs­
gesetzes Wählerversammlungen, die zur Zeit der ausgeschriebe­
nen Wahl nicht unter freiem Himmel abgehalten werden. 

Versamml·ungen unter freiem Himmel fallen unter § 3 des Ver­
samml·ungsgesetzes. Vor ihrer Abhaltung ist die Genehmigung 
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der zuständigen Behörde semäß § 16. des gleich�n Gesetzes 
notwendig. Zu dieser Art der Versammlungen gehören auch 
solche, die zwar in einem Lokal stattfinden, aber durch auf der 
Straße angebrachte Lautsprech-er übertragen werden, um den Ver­
lauf der Versammlung einer größeren Menschenmenge zur Kennt­
nis zu bringen. 

Vereinsversammlungen sind nach § 15 des Vereinsg-esetzes 
24 Stunden vor der Abha-ltung der zuständigen Behörde- anzu-
zeigen. . l 1 

Nach § 14 des Verei.nsgesetzes dürfen weder Mitgli_eder 
noch Zuhörer bei einer Vereinsversammlung bewaffnet er.scheinen. 
Wenn daher -ein Gendarmeriebeamter zu einer Versammlung, die 
sich nicht auf geladene Gäste beschränkt, von der Behörde a ls 
Abgeordneter entsendet wi -rd, hat er diesen Dienst -unbewaffnet 

und in Zivilkleidung zu versehen .. 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß den 

Gendarmeriebeamten der private Besuch der politischen Ver­
sammlungen in Uniform untersagt ist. 

Die zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung eingeteilten 
Gendarmeriebeamten haben das Versammlungslo�a�. nur d_ann .�u
betreten wenn vqn dem Abgeord neten der Behorde die Rau­
mung na

1

ch erfolgter Schli,eßung verfügt wird. 

Das Wahlrecht ,und die Wahlausschließungsgründe sind im § 22 
und in den §§ 24 bis 28 der Nationalrats.-�a·h��dnu_ng ient­
halten. Die Bestimmungen dieser Paragraphen sind fur d_1e -Gen­
darmeriebeamten im Hinblick auf die auf den Gendarmen-eposten 
erliegenden Strafvormerke von Bedeutung. . 

Der § 62 der Nationalrats-�.a�lordnung bestimmt, __ daß 1� 
Gebäude des Wahllokal,es und in einem von der Gemeindewahl 
behörde zu bestimmenden Umkreis (Verbotszone) am Wahltag 
jede Art der Wahlwerbung, insb!:=sondere a,uch __ durch An

W,
,p

h
rr" 

chen an die Wähler, durch Anschlagen oder Verte1�en von d -
aufrufen oder von Kandidatenlisten u. dgl., ferner Jede A:ns.amm­
lung sowie das Tragen von Waffen jeder Art verboten 1st. 

Das Verbot des Tragens von Waffen bezieh� sich i,icht dUf 
·

ene Waffen die .am W.ahltage von öffentlichen, 1m betreffenden 
Umkreis im ' Dienste befindlichen Sicherhei!_s•organen ,noch ilhren 
dienstlichen Vorschriften getragen werden mussen. 

Der Ausschank von a.lkoholischen Getränken !st am 
ui

age 1t�r 
der Wahl ab 20 Uhr und am W.ahltage selbst bis 20 r a se-
mein verboten. . 

Nach dem Gesetz zum Schutze der Wahl- und \ers.amm­
lungsfreiheit wird W.ahlbestechung, Wahln�tigung, Wah

J
alst��� 

Wahlbehinderung, Wahlvereitlung l,!Jl�\ Behdndv:�b;eft:ng 
er

falscher werbung als Vergehen bestraft,
b

w
f

a ren
A "'b g eines Wd'hl-Nachrichten bei einer Wahl, un e ugte us� u:1 . 

rechtes •und die Verletzung des Wahlgehe1mn1ss�s �ine �om 

Gericht zu ahndende Uebertretung darsbellt. _Die . o[fent�
che 

Bewirtung von Wahlberechtigten am Wahlt.age lbddet eine er-
wa ltungsübertretung. . . V. _ 

N eh dem ! -eichen Gesetz wird die Vereitlung einer er 

sammiung und Jie uneerechtigte Teilna·hme an einer V.ersammlung 

als Gerichtsübertretung geahndeit. .. d' 
Abschließend werden noch die Rechtsqu�llen angefuhrt, ie 

zur Klärung sonstiger Fragen heranzuzieh ·en sind: . 
K d eh der Bundesreg1-erung vom 

Vereinsgesetz 1?.51, 
�

n 
'wied;r�erlautbarung des Gesetzes 

28. August 1951, uher d
R
i
G
e 

BI N 134 über das Vereinsrecht 
vom 15. Oktober 1867, r. ' 
(BGBI Nr. 233/1951); 

RGBI Nr 135 (in der 
Gesetz vom 15. Nov

N
ember 6186_;9

4
7 

BGBI 
.
Nr. 252) Üj:>er 

Fassung des BG vom 5. ovem er ' 
das Versammlungsrech�_; 

er 1907 RGBI Nr. 18 (in der Fassung 
Gesetz vo�/6jiJ.T-a

1928 BGB.1 Nr. 234, und v,om 5. April der BG
BGBI N · 11�) bet'reffend strafrechtliche Bestimmungen 1930,

Sch t de

r

r
. 

Wahl-· und Versammlungsfreiheit; zum u z•e 
"'b d' 

B d tz V�m 18 Mai 1949, BGBI Nr. 129, u er 1-e un ,esgese � · 
W hl d ) · d d Wahl des Nationalrates (Nationalra.ts- a or nung 1n er er-

zeit geltenden Fassung. 
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W�J�Je. 
kann der Brandermittler aus dem äußeren Tatbestand ziehen? 

Von DDr. GEORG HELMER, Kiel, Deutschland 

1. 
Es ist typisch für das Verbrechen der Brandstiftung, - als 

solche soll hier die absichtliche Tat eines Menschen verstanden 
werden, gleichgültig, ob er strafrechtl-ich verantwortlich ist oder 
nicht -, daß da,s äußere Bild des Geschehens einem nicht 
verbrecherischen Brande�ei:gnis völlig gleichen kann. Auch bei 
manchen anderen strafrechtlichen Tatbeständen ist es ähnlich. 
Bei einem Brandereignis kann eine · sachliche (objektive) Ur­
sache vorliegen, oder der Brand kann fahrlässig verursacht oder 
schließlich von einem strafrechtlich v-erantwortlichen oder unver­
antwortlichen Täter absichtlich hervorgerufen worden sein. In 
der Regel_ läßt sich aus dem äußeren Bitd äes Tatbestandes nicht 
ablesen, welche dieser Möglichkeiten gegeben ist. 

In vielen Ausnahmefällen aber weist das äußere Bild mehr 
oder weniger eindeutig auf das eine oder ander-e hin-. Darum 
ist -es wichtig, dieses äußere Bild eim:s Brandereignisses un­
berührt zu lassen, bis der Brandermittler es geprüft -und aus­
gewertet hat.· Von der Deutung dieses äußeren Tatbestandes 
wird die Richtung, in die die Ermittlung vorg-etrieben werden 
muß, oftmals von Anfang .an bestimmt werden können. 

Unter dem "äußeren Tatbest.and" möchte ich das Bild des 
Geschehens verstanden wissen, das sich dem Ermittlungsbeamten 
auf Grund seiner ersten informatorischen Einweisung und Tatort;. 
besichtigung und der ersten flüchtigen Ueberhörungen ergibt, 
d.as Bild .also, das gewonnen werden muß, ehe der tiefer in das 
Geschehen eindringende ''.erste Angriff" mit seinen Zeugen­
vernehmungen, Sachverständigenuntersuchungen, Tatortdu,rch­
suchungen usw. überhaupt eingeleitet werden kann. 

Den Brandermittler bewegt, wenn er zu einem Br.andereignis 
gerufen wird, zuerst vor allem die erregende Fra.ge : Liegt hier 
das Verbrechen .einer vorsätzlichen Brandstiftung vor, oder han­
delt es sich bloß um eine Fahrl:ässigk-eit oder gar nur um eine 
objektive, nicht durch menschliches Tun oder Unterlassen ge­
setzte Ursache ? Ich will hier erörtern, ob das ersite informa­
torische oder prima facie gewonnene Bild, oder, wie ich es 
ausdrücken möchte, der "äußere Tatbestand", dem Brandermittkr 

Bild 1: In dem Winkel %Wischen der Dachfliiche und dem Bretterfußboden 

stand eine brennende Kerze, deren Fuß mit ölgetrlinkten Lappen umgeben war 

bereits auf diese seine erste Frage eine Antwort zu geben ver­
mag, und wie weit eine solche Antwort a-ls verläßlich hin­
genommen werden darf. 

II. A. 

Bleibt eine vorsätzliche Brandstifuung im Versuchszustdnde 

stecken, so ist meistens von vorherein leicht zu ,erken�en, woran 

man ist. Das gleiche gilt von vorsätzlich gelegten Branden, die 

sich nicht zu einem Großfeuer haben -entwickeln_ k
'?.

nnen, etwa 

weil sie rechtzeitig entdeckt worden sind. Hierfur folgende 

Beispiel-e: 
· 1 1 d B Th 

Morgens beim Betreten seiner Scheune ste te er a
r

r 
d 

· 
in Krummenort, Krs. Rendsburg, am 8. November 1948 f.o gen es 

6 

fest : Ein Täter hatte durch den Bodenspalt des Scheunentors
einen Strohwisch in die Scheune gesteckt und angezündet. Die 
Tat war nicht geglückt, weil das Feuer von s-elbst erloschen 
war. Deutlich ,war der Brandfleck, den. der brennende Stroh­
wisch hinterlassen hatte, zu erkennen. Einige Strohhalme des 
Strohstapels waren a_�gesengt. Eine der Tat verdächtige Per­
son konnte trotz des außeren Tatbestandes mangels ausreichender
Beweise nicht überführt werden. 

Am 22. März 1949 wollte eine Flüchtlingsfrau, die in einem 
kleinen weichgedeckten Hause in B. bei Sch. wohnte mit ihrer 
Einkaufstasche, die in ih�er Küche an der _Wand ·hing: zum Ein­
k�ufe _n gehen

_. 
In der �1nkaufstasc�e stedte Zeitungspapier als Ein_w1ckelpap1er. Auf d1esen:i ���1 er bemerkte die Frau eigen­

artige Oeltropfflecken. Unw1hlkurl1ch sah sie zur Decke e mp und . erkannte _flurch die Ritzen d�r Bodenbretter einen Lic�:schein. Als sie auf den Boden eilte, bot sich ihr folge d B!!d (Bild 1): In dem Winkel zwischen_ der inneren D�cr 
flache und dem Bretterfußboden stand eine brennende K 
deren F_�ß mit ölgetränkten L�ppen_ umgeben war. Wenige 5���'.· den spater ko�nte der Ge _baude,e1gentümer w-egen dieser ve r­suchten Brandstiftung c1uf seiner Arbeitsstelle festgenomm 
den. 

en wer-

Am 20. Mai 1946 vormittdgs wurde in dem W h d Wirtschaftsgebäude des Bauern K. in Bischoff Krs St 
�-

b 
un · 

Rauch f.estgestellt. Man ging dem nach und en�eckt� d 
e
;r 6

9, 
auf dem Boden mit einem glimmenden Holzscheit 

a O en 
Herdfeuer im Weichdach ein Brand angelegt worde 

aus dem 
Holzscheit steckte zwischen Dachsparren und Da hh

war. gas
Brand konnte gelöscht werden. Es ware n  nur e�a �ut. . er 

Quadratmeter des Stroh�aches verbrannt. Es bestand
bis .2 

Zweifel, daß nur Brc1ndstiftung vorliegen konnte u d d ß 
kein 

Täter im Hause wohnen mußte. Die Tiiterin eine Ho 

n a 
1
der 

konnte überführt werden. ' usangeste lt-e, 
Am 11. November 1947 abends 20.15 Uhr bemerk überfahrende auf dem Weichdach der Witwe St 

. t-en �or­
einen kleinen Brandherd, der offenbar von fremd i

n �ohrk1rch
außen angelegt worden wc1r. Das Feuer konnte gel·�

r 

h 
and von

Es gelang nicht, den Täter zu ermitbeln. In die
osc t Werden. 

der Schluß auf vorsätzliche Brandstiftung durchau!em_ �.alU war
gend. Eine ganze Reihe von Beispi-el-en beweist 

!:1
\ t zwin­

Funken aus Schornsteinen oder vorüberf.ahrende .pam kch, daß
Lokomotiven häufig als Brandleger von Weichdachbc _ _  er oder
Frage kommen. Hier kam aber hinzu, daß unbek 

randen in
der Hauseigentümerin schon früher böse Streich

nnte Täter
hatten. Man durfte daher annehmen, weil Schornste· � fespi-elt

. und Lokomotivenfunken · ausschieden, daß diese 1r ' d 
r�cker­

diesem oder di-esen Tätern zur Last zu legen war. 
ran St iftung 

Brand:�iftungen mißli_ngen beso_nders leicht in stcid . Wohngebauden. Darum sind �randst1ftungen in der Stadt \1schen 
kommen aber doch gelegentlich vor. Hier ein Beispiel d:r}:_ner, 

Am Vormi_ttag des 8. _Oktobe_r 1949 drang aus der 
nung im zweiten· Stock eines Mietshauses in der S-St f oh.
Ki -el Rauch. Hausbewohner drangen in •di-e Wohnung ein

r<l de in 
Bewohner nicht zu Hause waren, und löschten mit � :ren
Eimern Wasser einen Zimmerbrand. Es handelte sich Wie 

e�isen 
der löschenden erkennen _konnte,. -um eine Brandstiftung; ldder 
wie sollte in dem ,ungeheizten Zimmer 1er Lehnstuhl,, der e

nn 
einem geschlossenen Fenster sta�d, sonst 1n -Brand gera,ten _<In 
{Bild 2.) In einer anderen_ Zimmerecke war eine Platte 

sein! 

eine Oeffnung im Schornstein verschlossen hatte, entfernt' 
die

den offenbar zu dem Zweck, daß Schornsteinfunken im z· VV•or. 
zünden sollten. �ls __ Täterin konnte die �rwachsene T ocht-e

1�rner 
Wohnungsinhaberin uberfuhrt "':'erden. S_1e h_�tte den Bra 

d�r 
diesem Zimmer angelegt, um Ei-nbruchsd1ebstahle zu v d 

nd 1n 
die si-e bei den hi,er wohnenden, j-edoch längere z 

_ ecken, 
reisten Untermietern begangen hatte. eit Ver. 

Ein Brandstifter in S. im Landkreis Flensburg bra h • 
Verwegenheit auf, zum zweit-en Male Brandherde zu I 

c t� die 

wohl seine ersten Brandstiftungsversuche mißlungen w 
egeo, ob. 

-erste Brandherd, der am 20. Oktober 1949 -entdeckten. Der 
bestand aus einem Kinderwagen, gefüllt · mit leicht br W

6
rde, 

Stoffen sowie einer daneben stehenden Tasse mit eine
en

12_ aren 
r urenn-

baren Flüssigkeit. Am 7. Dezember 1949 brannte es in einer Kiste 

und einigen Körben, in denen Tontassen mit Holzwolfo ver­
packt waren. Im Kraftwagenunterstellraum fand man gleichzeitig 
im Führerraum eines Wagens Holzwolle, die mit Benzin getränkt 

war. Diese Wiederholung schließt jeden Zweifel darüber aus, 
daß hier vorsätzliche Brandstiftungen beabsichtigt gewesen sind. 
Trotzdem ist es bis jetzt noch nicht gelungen, den Täter zu 
überführen. 

8. 

Zeitzünder werden nicht nur bei derartigen mißglückten 
Brandstiftungen gefunden, sondern bleiben ·gar nicht selt-en im 
Brandschutt eines erfolgreich angelegten Brandes als untrügliches 
prima facie Indiz des kriminalistischen Geschehens zurück. 

Am 17. Jänner 1950 brannte in St., Kreis Stormarn, eine 

mit zum Verkauf bestimmten Reisigbesen und landwirtschaftlichen 

Maschinen gefüllte k�ine, isoliert stehende Feldscheune nieder. 
Nach dem Brande wurde von den Lösch-enden ein aus ei,ne-r 
Blechdose hergestellter Zeitzünder gefunden und dem Brand­
ermittl-er bei seinem Eintreffen übergeben. Der Beamte hielt 
also gleich von Anfang .an den prima fade Beweis einer be· 
gangenen vorsätzlichen Brandstiftung in Händen. Obwohl der 

. durchgeführte erste Angriff, also das Eindringen in den inneren 
Tatbestand, weitere Indizien für -eine vorsätzliche Brandstiftung 
des Eigentümers K. erbrachte, war es nicht möglich, ihn der 
Tat zu überführen. Bemerkenswert an diesem Fall war, daß der

.. yerdä_chtige in frü�eren �ahren b�reits Br�nde_ erl�bt ha,tte, 
�1 e di esem Brande in gewisser Bez 1 -ehun9 wie ein E1 dem a�-

- dern glichen. Im Jahre 1933 war -die Scheune eines Bauern, in 
der der Verdächtige seinen Dreschsatz untergesbellt hatte, unter 
Umstäriden abgebrannt, die ihn belasteten. Der Dreschsatz war 
mitverbrannt und wurde von seinem Feuerversicherer ent· 
schädigt. Ein anderes Mal verbr.annte seine Kreissäge auf der 
L.andstraße währ-end des Transportes. Das Gemeinsame an dem 
äußeren Tatbestand dieser drei Brandereignisse ist, daß jed'es 
Mal gewissermaßen detachierte Vermögensstücke durch Brand 
vernichtet wurden. Vor einer Brandstifbung am eigenen Wohn· 
haus schreckt-e der Täter dUS naheliegenden Gründen offenbar 
zurück. Mir scheint, hier ist rückschauend der Schluß erlaubt, 
daß in ollen drei Fällen vorsätzliche Daten des K. vorli-egen. 

Besondere Umstände machen dan Brand der an der Straße 
nach Flensburg gelegenen Scheune des Bauern H. in Oe. 
bemerkenswert: 

Di·e äußer -en Umstände zwangen von Anfang an zu dem· 
Schluß, ddß hier eine vorsätzliche Brandstiftung vorhag. Am 
Abend der Brandnacht waren sämtliche Hofbewohner abwesend. 
Gegen 23 Uhr kehrte der Knecht mit seiner Freundin und an· 
deren Personen auf den Hof zurück, schloß di,e Tür zum KuhstaJI 
auf urrd ging mit seinem Besuch in die Lohdiele. Nach kur�er 
Zeit bemerkte man an der Pferdestallwand ei:ne.n hellen Sch,eun.
Zunächst glaubten .alle, daß sich jemand mit einer Taschenlampt 
dort versteckt hielt, um die Li-ebespaare zu belauschen. A s 

�ie Beteiligten sich von ihrem Schrecken e rholt hdltten Ufld 
'�achsuchten, fanden sie eine brennende Kerze in -einem Schra�­

b�nschlüssel als Kerzenhalter. Der Zeitzünder war geschützt in
h einer Gemüsekiste a.ufgestellt. Um di·e Kerze herum hag S�ro 

und -ein mit ' Rohöl getränkter Lappen. Der Zeitzünder wur�e 

gelöscht und sichergestellt. Trotzdem brannte die Scheune In 
derselben Nacht gegen 1.40 Uhr a.b. Es muß also an ande�er 
Stelle des Gebäudes -ein zweiter Zeitzünder gdegt worden sein, 
der nicht entdeckt worden ist. Der Täter konnte auch in diesem 
Falle nicht überführt werden. Es scheint der Schr.uß berechtigt

f
, 

daß der Hofbesitzer die Zeitzünder von seinem Sohn hat au · 
stellen lassen. Vater und Sohn wurden Anfang 1951 wegen Vieh·
diebstahls f.estgenommen. Di,e BrandstiFbung ist ihnen also durc� 
aus zuzutrauen. Der Brandermittlungsbeamte hatte den Vat�r no 
einmal wegen des Brandes .  im Untersuchungsgefängnis__ ver­
nommen, ohne ihn zu einem Gestcindnis bewegen zu ,konnen. 
Wenige Stunden nach dieser Vernehmung hatte der Vater nachts
Selbstmord verübt. 

C. 

Aeußerst selten dürfte der Fall · sein, wo der vorsätzli<;'ie 
Brandstifter bei Ausführung der Tat überrascht wird und seine 
Tat nicht mehr zu einem kriminalistischen Rätsel machen kann. 
In folgendem .Fall wäre dies beinahe Wirklichkeit geworden : 

Am 21. Jänner 1950 gegen 21.30 Uhr bemerkte der Soh_n 
des Eigentümers einer ländlichen Gastwirtschaft in E., Landkreis 
Flensburg, bei seiner Heimkehr aus einem Seitenfenster der 
Durchfdhrt ein Aufblitzen. Es sah nach seiner Beschreibung 50 
aus, a.ls ob jemand in der Durchfahrt ein Feuerzeug betätigbe. 

Da ihn das zunächst nicht beunruhigte, ging er bis zur Haustür 
weiter und blieb dort stehen. Hier bemerkte er durch -eine 

Spalte der Durchf.ahrtspforte erneut dieses Aufblitzen. Jetzt 

ging er auf die Durchfahrt zu. Als er bis an einen Kastenwagen 
herangekommen war, der v::ir der Pforte der Durchfahrt stand, 
hörte und sah er plötzlich eine Person, die er nicht erkennen 

und beschreiben konnte, flüchten. Kurz darauf _brannte es auf
dem F!dchboden der Durchfahrt, also an einer Stelle, wo 
schwerlich e twa ein Raucher beim Anzünden seines Rauch-

Bild 21 Der Lehnstuhl, der an dem verschlossenen Fenster gestanden hatte, 
konnte nur durch vorsätiliche Brandstiftung In Brand geraten sein 

werkes lediglich fahrlässig gewesen sein konnte. Auch hier 
konnte der Täter dieser zweifellos vorsätzlichen Brandstifbung 
nicht ermittelt werden. 

Neben solchen sehr leicht zu deutenden Merkmal.en einer 
vorsätzlichen Brandstiftung kommen Feilte vor, deren prima facie 
Indizien schon ein ti-eferes Verständnis für die Tatzusammen· 
hänge bei dem Brandermittler ertordern. So stellte ein Ermitt­
lungsbeamter an. der Brandruine eines kleinen Hollzhauses, das 
am 7. Oktober 1950 in 0., Kreis Stormarn, abgebrannt war, test, 
daß sämtliche Innentüren des Hauses beim Brandausbruch offen 
gestanden hatten. In einem Nebenschuppen fand er vers�hiedene 

wertvollere Vermögensstücke der Hausbewohner, die o:ts­
abwesend waren, sichergestellt vor: so unter anderem e1�e 

Schreibmaschine, e inen Kochapparat usw. In dem Wohnraum, in 

dem der Brand ausgebroche_n war, fand er Str'?hreste. Aus
allem schloß er, daß vorsätzliche Brandstiffung vor liegen mußt-e. 

D. 

Brände bei denen mehrere Brandherde festgestellt werden, 

können mit einem sehr hohen Grade von Wahrscheinlichkeit als 

vorsätzliche Brandstiftungen angesehen werden, 

Bei dem Brande eines Bauernanwesens i,n L., Kreis Schleswig, 

am 28. Oktober 1944, konnten drei verschiede11e Brandausbruch­

stellen beobachtet werden. Darum wur1_ e zl:_tr -effend auf Brand­

stiftung geschlossen. Qer Tci�er ,konnbe uberfuhrt werden. 

Am 26 Oktober 1947 brannte abends eine Land
n;

aschin�n­

fabrik in Neumünster .ab. Nach dem Brande fan1en . die Erf!1 1tt­

lungsbeamten bei ihrer informatorisc
.
hen Tatortbes

d
ichtigung 

d
einen

f . B dh rd Außer em stan au 
nicht angegangenen zweiten ran · e · .. N _ 
dem Grundstück ein Kraft�agen

S
mit tn

1

em 
I 

s
t
�falsc�t��fg�k1i;b;;n 

schild. Es bestand aus einer perr � zp a e m .. 1• k . . .
Zahlen und Buchstaben aus Papier. Eine 

h��?
ter

1\
t;�: a�1t

1
,�fe 

listische Untersuchung dieses Nummernsc i es u 

Spur des Täters. f ·ches 
b 2 S tember 1948 ein um angre 1 , aus 

In N. rannte am .. · e
J' bauten Gebäuden bestehendes 

mehreren zusammenhangen 
�

e 
aft Gastwirtschaft, Müllerei 

Anwesen ab, in _ dem Landdirtst
er 'Brand wurde nachts ent­

und Bäckerei :betrieben 
�

U
d s�· 11 ebäude bereits stark brann�e­

cleckt, als es 1m D1-e_l_en- un 
• 

a g 
fest daß es auch in der 

Wenige N\inuten 
J

pater s���e 
b�:�nend�n Gebäudeteil allse _itig

Garage brannte, ie von 
t r Offenbar war hier ein zwe iter 

durch Brandma
dh

rn 
J

etrjnn
t :�rden (Bild 3). Daher schloß f!1dn

getrennt-er �r
f
an er

D 
setl

er konnbe · jedoch bisher noch nicht
auf 8rdndst1 tung. er a 

ermittelt werde n. 
. . L d b "d . F II ist besonders lehrreich, weil die age er e�. en 

Dieser a 
- 1 ß gibt Rückschlüsse auf die Gedankenga�ge · 

Bran1herde 
d�

n
d
a 

Tät�r bei der Ausführung seiner Tat gele1bet 
zu ziehen, 1e en 



haben mögen.*) Die beiden Brandherde lassen · sich als Haupt­
·1Und Neben- oder Ablenkungsbrandherd deuten. Sollte der 
Täter eine Person gewesen sein, die von außen gekommen wäre, 

- - müßte der Br,mdherd in der Garage der Hauptbrandherd sein 

- und der im Stall- und Diel>engebäude als Aiblenkungsbrandherd 
angesehen werden, der den Zweck haben könnte, den Ver­
dacht auf eine im Anwesen wohnende Person abzulenken. Da­
gegen spricht aber, daß der "Haupbbrondherd" ungeeignet 

g.ewesen wär,e, den Bra,nd auf das ganz·e Anwesen zu über-· 
tragen. Besser begründet erscheint mir daher die Annahme, 

Bild 3: Wenige Minuten später stellte man lest, daß es auch in der Garage 

brannte, die von dem brennenden Gebäudeteil allseitig durch · Brandmauern 

getrennt war 

rdaß der Täter im Anwesen zu suchen ist und den typisch-en 
Nebenbr,rndherd in der Garage angelegt hat, um den Verdad,[� 
nach außen abzulenken. 

E. 

Werden mehrere Brandherde nadieinander auf einem Grund­
stück festgestellt, so ist _es ebenfalls geboten, bei den Ermitt­
lungen . davon auszugehen, daß vorsätzliche Brandstiftung vor­
liegt. 

Ende 1941 er.eignete sich im Dorfe B. bei dem Bauern H. 
ein rätselhafter Scheunenbrand, bei dem wir es mit vier Brand­
herden zu tun hatten. 

1. Brandherd am Fr,eitagabend, dem 28. November 1941; 

•2. Brandherd am selben Abend. Er flammte auf, als man den 

ersten löschte. Auch er konnte gelöscht werden; 
3. Brandherd am Samsta:gmorgen. Er flammte am Platz des 

ersten Brandherdes auf; 
4. Brandherd am Montag, dem _1. Dezember 1941, dem 

die Scheune endlich zum Opfer fiel. • 

Das Rätsel dieses FaHes ist ungelöst geblieben. Andere 
Deutungen als die Annahme einer vorsätzlichen Brandstiftung 
erscheinen als gekünstelt. 

Bei einem Scheunenbrand in M. lagen 2 Brandherde vor. 
Frühmorgens am 3. September 1948 um die Melkz-eit wurde 
auf dem Hofplatz Brandgeruch festgestellt. Beim Nachforschen 
wurde in' einer Ecke an der Schmofseite der großen Sch.eu�e 
ein Brandgeruch „uf einem Kaffhaufen entdeckt und gelos:ht. 
In dieser Ecke bef,md sich ein Fenster mit zerbrochener Scheibe. 

Man gl�ubte zunächst „n fahrlässiges Rauchen. 24 Stunden 

später· brannte die Scheune ab. Nach den ersten Feststellungen 

hatte der zweite Brandherd in der 12 m vom ersten Bran
�

er
� 

entfernten Ecke an der Schmalseit.e der Sche�ne gelegen. uc 

hier erscheint der Schluß auf Brandstiftung zwingend. 

Bei einem Brandstiftungsfall, der eine gerichtliche Süh�e 

gefunden hat, war ,die Kriminalpolizei sogar Zeuge, als ein

bäuerliches Wirtschaftsgebäude in F_. am 
;

2. 
tb

bru
c

r 19
��r t:�� 

eine Brandstiftung in Flammen aufging. m en vor
b 

'
cht 

es in einer Kohlsdieune gebrannt. �f5 Feuer 
ht

a
•:• 

a 
=�td

n
�ckt

recht zum f\usdruck gekommen, wer es �ec zei ig
1
.. . h 

und gelöscht werden konnte. Die Branderm-,_ttler erk ;ir_ten. sie 

bereits di,esen Brand bei ihrer informat�nsd,en _ Be�_,chtigung 

zutreffend als vorsätzliche Tat eines Brandstifters. Hierfur sprach 

. .. A fkl" von Doppelbrän-
•) Vergl. Specht, Psychologische Beitrage zur u arung 

den. Deutsche Zeitschrift für die gesamte gerichtlidie Medizin 1931, Seite 322· 
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die Ausbruchsteile an einer Luftöffnung, die dem Täter die Mög­
lichkeit geboten haben konnte, das Feuer in der verschlossenen 
Scheune von außen zu legen. Außerdem waren keine An­
z.eichen einer objektiven oder fahrlässigen Ursache ersichtlich. 
Später erwiesen sich diese Annahmen über die Tatausführung 
als irrig. In Wirklichkeit hatte der Täter das Gebäude von innen 
angezündet. Am nächsten Morgen kehrten die Kriminalbeamten 

in ihrem Dienstwagen z-urück und parkten ihn an dem Wirt­
schaftsgebäude. Als ?ie zusammen mit dem Bauern über den 
Hofplatz zur Kohlscheune gingen, wurde Rauch in dem Wirt­
schaftsgebäude bemerkt. Einer der Beamten konn�e noch einig-e 
Stufen auf - der Bodentreppe emporsteigen und den Brandherd 
auf dem Boden feststellen. Dann ging ailes mit blitzartiger 
Geschwindigkeit vor _sich. Fast war es dem Beamten nicht mehr 
möglich, ihren Kraftwagen zu ·retten. 

In diesen Fällen ist eine Deutung nicht schwer: Der Täter 
hatte seine Absicht das erst.e Mal nicht verwirklichen können 

und wiederholte die Brandstiftung, bis si-e schließlich vollen Er­
folg hatte. Besondere Rätsel geben aber die FäHe auf, in denen 
der volle Erfdg anscheinend gleich das erste Mal eintritt und 
trotzdem weitere Brände gelegt werden. 

Ein typi'sches Beispiel hierfür sind di-e Brandstiftungen der 
zur Zeit der Tat 16jährig-en Dienstmagd Antj•e M. in T'. Am 
16. Dezember 1945 steckte _sie die Scheune ihres Brotherrn 
mit Erfolg in Brand. Die Brsindausbruchstelle lag auf der Tenne. 
Am 25. Dezember 1945 und am 21. Dez-ember 1945 versuchte 
sie vergeblich, auch das Wohngebäude in Brand zu setzen. 
Diese Tatwiederholungen wurden ihr zum Verhängnis, weil di.ea-. 
Ermittler jetzt _nicht mehr daran zweif.eln konnten, mit einemlllp' · 
vorsätzlichen Täter zu tun zu haben, der, so ließ sich weit.er 
schließen, im Hause wohnen mußt-e. 

Ein ähnlicher Fall liegt bei den Bränden vor, _die ein· Bauer 
in W., Kreis Stormarn, am 1. April 1951 und 19. Mai 1951 
erlitten hat. Das erste Mal brannte das Wirtschaftsgebäude bis
auf ei.nen Riest ab, der kaum noch ,eilnen Wiert haitbe. Dem
zweiten Brand fiel dieser wertlose Rest zum Opfer, und zwar
1w -�iner Zeit, da der erste Brand noch nicht geklärt war 
D!e ers!e Brandstiftung ha.t ein bei_ dem Bauern beschäftigt-e; 
D1enstmadchen begangen. Der zweite Brand kann nicht von 
ihr gelegt worden sein, weil sie z-u c;lieser Zeit nicht mehr am 
Tatort wohnte. _Was hier -als Brandu�sac�e zugrunde liegt, konnte nicht _ ermittelt we�den. Das �agnis e�ner zweiten Brand­
stiftung scheint, zum mindesten wirtschaftlich gesehen rechtunlohnend gewesen zu sein. Man könnte an einen Abl;nku,ng _ brand oder einen . Ver�ächtigungsbrand denken, der dazu b!. 
stimmt war, den Eigenturner zu belasten, wenn hier nicht doch der Zufall einer objektiven Ursad,e vorliegen s,ollte. 

F. 

Zu den Merkmalen des äußeren Tatbestandes,- die di,e A nahme. einer vorsätzlichen Brands�_iftung gut be�ründen, gehö�
­

das wiederholte Auftreten von Branden, das heißt e iner Bra d 
t 

serie, -innerhalb einer Ortschaft oder einer mehr oder went,e; begrenzten  Landschaft. g 
., So brannte es in der Zeit vom 8. November 1946 b· 

10. Februar 1941 auf einem Grundstück in Rendsburg und .1s 
einer dortigen Wohnung fortgesetzt. Es handelte sich mit A 

i-n 

nahme von wenigen Fällen meistens um geringfügige Bränd
s
,... Es kam so�r �or, daß in Gege�wart von ermitt�lnden Kriminat

beamten plotzl1ch Bettdecken, Kissen und dergleichen mit hell 
Flammen zu bre_n _nen be�annen. Als die .':'on den Bränd!� 
heimgesuchte Familie auf ein anderes Grundstuck umzog, setzt 
sich dort di,e Bra-ndereigniss.� (ort. Im ga�_zen w?·ren es 40 bi� 
45 Fälle. Es w<'lr nicht moglich, das Ratsei dieses Falles 
lösen, weil · di-e Verdäch.tige vor Abschluß . der Ermittlung:� 
verstarb. 

. -- 1 ·- i 
In Neumünster ereignete sich in der Zeit _vom 13. Februa, 

1948 bis 1 Februar 1949 eine umfangreiche Sene von 23 klei .r 

Schadenf.e�ern in Hausfluren, Zimmern, Ho_fplätzen usw. 
nen 

Gegenständen, die unmöglich durch sachliche _Ursache� �n 

Br,rnd geraten können. Man schloß 1a_rum auf einen vorsät�� 
liehen Täter, w<'ls sich dann auch bestat1gt hat. 

In L., Kreis Husum, fanden f.olgende Brände statt: 

1. Brand 25. Nov,ember 1946 
2. Brand· 8. Dezember 1946 
3. Br<'lnd 11. Dezember 1946 
4. Brand 15. Dezember 1946 

Von den Bränden wurden vier verschiedene Bauernhöf.e be­
troffen. 

Der Täter wurde überführt, er behauptete aber unwider­
legbar und wohl auch zutreffend, den ersten Brand nicht ange­
legt zu haben. 

Aehnlich wie in L. gehört, wie der Täter später angegeben 
hat, der erste Brand einer Serie von 3 Bränden, die 1949 
und 1950 in dem Dorfe B. in Süderdithmarschen vorkamen, 
tr1icht zu den von ihm vorsätzlid,, angelegten Bränden·. Das 
hatte man zunächst angenommen. Dieser erste Brand gab ihm 
vielmehr, ebenso wie dem Brandstifter in L., die Anr.egung zu 
seinen Taten. Diese Deutung muß daher bei solchen Serien 
immer in Betracht gezogen werden . 

Im Gegensatz hierzu gehörte ein 4. Brand in J. und Um­
gebung, Kreis Rendsburg, nicht zu der Serie der vorsätzlichen 
Brandstiftungen, die eine 26jährige Bauernmagd gelegt hatte. 
Es brannte: 

am 24. Oktober 1948, 19.00 Uhr, ein Bauernhof, 
am 31. Oktober 1948, 19.00 Uhr, ein Bauernhof, 
am 31. Oktober 1948, 22.00 Uhr, ein Bauernhof und 
am 3. November 1948, 9.00 Uhr, .ein Wirtschaftsgebäude. 
Sehr viel unsicherer sind die Schlüsse, die man aus dem 

Vorkommen großer Serien ziehen darf, die sich in einem 
größeren Landschaftsgebiet _ereignen. Ein eindrucksvolles Bei­
spiel hierfür hab"en wir 1949 in der Landschaft Angeln und 
den benachbarten Kr-eisen in Schleswig - Holstein erlebt. Ich 
nenne nur folgende Orte und Daten: 
1. 29. Juli Tetenhusen 9. 3. Oktober Wippendorf 
2. 21. August Dollerotfeld 10. 4. Oktober Wippendorf 

..,_ 23. August Güderott 11. 13. Okt. Grünholz-Hoheluft 
�- 3. September Schwanholm 12. 13. Oktober Grünholz 

5. 5. September ldstedt 13. 22. Oktober Dollerup 
6. 9. Sept. G_üderottstamm 14. 31. Okt. Gammelby.gaard 
1. 21. September Boltoft 15. 31. Oktober Gr. Jörl 
8. 26. September Gintoft 16. 5. November Dammende 
Daneben verwirrten das Bild noch eine große Anzahl von 
Bränden, die auf Blitzschlag oder auf fahrl<'issige Brandstiftungen 
zurückgeführt werden konnten. -..t Sieben Brände konnten nach und nach als vorsätzliche Brand­
stiftungen von 1 verschiedenen Tätern oder Tät-erinnen auf­
geklärt ½'..erden. In allen 1 Fä>l'len wvrden die Schuld�gen ver­
urteilt. Es bli,ebe� aber 9 Fälil'e zurück (i.n der obig,en . Tab_elle 
fett gedruckt), die man zuhreffend a,ls Brandstiftungss.ene el1nes 
einzigen Täters ansprach, weil die Brandorte alFe in der Land­
schaft Angeln lagen. Diese Annahme bestimmte immer wieder 
die Richtung der unermüdlich fortgesetzten Ermittlungen. Es 
gelang schließlich, den Täter zu ermitteln. Das Ueberrasdiend� 
an dem Geständnis des Täters war daß er folgende drei 
weitere Brandstiftungen zugab: 

1. 23.' August 1949 Damendorf, Kreis Eckernförde, 
2: 26. August 1949 Pollhorn, Kreis Rendsburg, 
3. 2. Oktober 1949 Fahrdorf, kreis Schleswig. 
Da diese Brandstiftungen in anderen Landschaften lagen, hatte 

man sie nicht zu dieser Serie gerechnet. 
Wie leicht man mit seinen Schlüssen beim Vorkommen einer 

,aBrandserie fehlgreifen kann, zeigt die Brandserie in A. und Um­
... ebung, Kreis Husum. 

1. Brand am 10. Februar 1949 in A. 
2. Brand am 13. Februar 1949 in A. 
3. Brand am 26. Februar 1949 in 1. 
Z•unächst wurde eine Serie eines einzigen Täters vermut�t. 

Dann ·er�aben. aber die weiteren Ermittlungen, daß der zweite 

Brand die abs1chtl1che Brandstiftung eines strafunmündigen Jung�n 
war, der aber sicher nicht in den anderen Fällen der Täter sein 
kon_nte. Fall 1 erbrachte dringenden Verdacht geg-en den „Haus­
besitzer. Unter anderem war aufgefallen daß €r sich wahr�nd 
des Brandes auffällig untätig benommen 'hatt!e. Das Bild 4, ei�e 
wohlbedachte Aufnahme eines aufmerksamen Zuschauers, zeigt 

den Verdäch_tigen, wie e_r anscheinend gespannt beobachtet, ob 
der Brand n.1cht auch,_ w1-e er wa'hrsdieinlich geplant hatte, ?as 
andere Gebaude ergriffe. Seine Ueberführung ist jedoch nicht 
geglückt. 

Fall 3 wurde anfangs wohl unzutreffend als Ablenkungsbra�d 
aedeutet. Er konnte bis jetzt ebenfalls noch nidit aufgeklart 

werden. 

G.· 

isolierte Brandstätten, insbesondere Feldscheunenbrände, bei 
denen von vornherein Funkenflug ausscheidet und audi F.eueruings­
und Starkstromanlagen nicht vorhanden sind verleiben leicht dazu, 
ohne w·eite�es vorsätzliche Brandstiftungen �nzunehmen, wodurch 
oftmals Unschuldige in Verdad,t geraten. Es l;issen sidi zwar 
viele Fälle anführen, in denen ein solcher Sch,luß ber-editigt war. 
Hier ist es aber trotzdem gebol!en, nach weiteren triftigen Grün­
den zu forschen, damit man sid, nicht durch den äußeren Tat-

bestand in eine falsche Richtung lenken l�ßt. In solchen Fällen 

ist -nämlich der Schluß auf eine fahrlässige Brandentstehung ebenso 
ber.echtigt, wie der auf eine vorsätzliche Brandstiftung. 

H. 
Wird bei einem Brande eine Leiche gefunden, so spricht in 

der heutig,en Zeit viaeles dafür, daß hier ein Selbstmord durch 
Brandstiftung vorliegt. Die FäHe, wo der:_ Brand einen Mord ver­
deck-en soll, s1nd daneben auch nicht seft-en. Ebenso gut k„nn ein 

Unglücksfall vorliegen. Man muß daher hier mit Schlußfolgerun­
gen sehr vorsichtig sein. 

III. 

Di-ese Uebersicht, die keinen Anspruch auf systematische Voll­
ständigkeit erhebt, ergibt folgende Lehren: 

1. Es gibt Fälle, in denen schon der äußere Tatbestand mih 
einem Höchstgrad an Wahrsdi-einlichkeit zu dem Schluß 
berechtigt, daß vorsätzl-iche Brandstiftungen vorliegen. 

2. Aus diesem Grunde kann es von entscheidender Wid,tig­
keit sein, daß di,eser äußere Tatb.estand auch in seinen 
unscheinbarsten Zügen unverwischt bleibt, bis der Brand-' 
ermittlungsbeamte dieses prima facie Bild ausgewertet h.it. 

3. Darum müssen die örtl-ichen Polizeiorgane dazu erzogen 

werden, den nach einem Brande zurückbl.eibenden Tat­
bestand unverändert zu erhalt.en und selbst richtig zu lesen. 

4. Wird diese pri,ma faci-e Aussage des Tatbestandes ,richtig 
v.erstand.en, kann oftmals der Täter schnell! gefaßt und 
können Umwege vermieden werden. 

5. Der richtige und zutreffend begründete -Schluß aus· dem 
äuße�en- Tatbestand führt allein nicht zum Erfois: In 
vielen der hier angeführt-en Beispielen konnten die Täter
nicht ermittelt oder überführt werden. 

6. Aus diesem Grunde muß auch jeder als vorsätzlidie 
Br.indstiftung sidier erkann�er Brandfall nadi aHen Rid,­
tungen, auch nach ·d.en negativen Seiten hin, aufgekl<'irt 
werd.en. 

1. Es muß aber davor gewarnt werden, voreilige Schlüsse 

zu ziehen und sich auf den .oft trügerisch.en Eindruck des 
äußeren Tatbestandes zu verlassen. 

Bild 4: Das Bild zeigt den Verdächtigen X, wie er offenbar gespannt 

beobachtet, ob der Brand nicht auch, wie er es wahrscheinlich geplant hatte, 

das andere Gebäude ergreift 

8. Gerade in Brandermittlungsfällien gilt die afte W.eisheit, 
daß es für den Kriminalisten leider kein ein für alle Mal 
zuverlässig.es Erfolgsrezept gibt. Diese Lehre von d�m 
äußeren Tatbestand kann Fingerzeige für den Brandermitt­
ler geben. Sie gehört mit zu de_� Erfahrungsschatz, den 
jeder Brandermittler Im_ Lauf;e. langer�r Zeit a_nsammeln
wird. Sie kann sein Fing•ersp1tzengefuhl verfeinem. Es 
bleibt aber dabei: . · . 
Eine erfolgr-eiche Brandermittlung wird immer höchste 
kriminalistisch.e Kunst sein und bleiben. 
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WICHIIGI 1Rll*1SSI 
FOR DIE OSTERREICHISCHE BUNDES GENDARMERIE 

Erhöhte Zuteilungsgebühren. Ansuchen. Zahl 222.682-.5/52 

Jene verheirateten Gendarmeriebeamten, welche zum 
G r e n z d i e n s t  zug.et-eilt werden und deren Zuteilungsdauer 
von vornherein auf 6 Monate bestimmt wird, haben in Hinkunft 
nur einmal (und nicht wi•e bisher nach Ablauf der dreimonatig•e.n 
Zuteilungsdauer) um den Bezug der erhöhten Zuteilu-ngsgebühren 
anzusuchen. 

Erstreckung der Gültigkeitsdauer der Beihillenkart-e 1951/52 auf 
das Kalenderjahr 1953. Zahl 223.707-5/1952 
Das Rundschreiben des Bundesministeriums für Finanzen 

vom 13. Oktober 1952, ZI. 81.500-7a/52 wird zur Kenntnis­
nahme und Darnachachtung im nachstehend,m vollinhaltlich ver­
lautbart: 

Die allgemeine Ausstellung der Beihil�enkarte 1953 unter­
bleibt. 

Die für 1951 ,und 1952 ausgestellten Beihilfankarten be­
halten auch für das Kalenderjahr 1953 Gül!tigkeit. 

Wenn in der Zeit n a,c h dem 31. Dezember 1952 ein 
Anspruch auf Kinderbeihilfe •e n t s t e h t, ist der Antrag auf 
Ausstellung einer Beihil,fenkarte 1953 beim Wohnsitzfinanzamt 
geltend · zu machen von 

1. Personen, welche den Anspruch auf Kinderbeihilfe aus 
dem Bezug wiederkehrender Geldleistung•en aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung, aus der Kri·egsopf,erversorgung, aus der 
Opferfürsorge, aus der Kleinr-entneru.nterstützung ableiten (� 1 
Abs. 1 ZI. 3 des Kinderbeihilfengesetzes), 
- 2. Vollwaisen, wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht voll­
endet haben ·und in einem Lehrverhältnis oder in einer diesem 
gleichzuhaltenden fa,chmäßigen . Ausbildung stehen (§ 1 Abs. 2 
des Kinderbeihilfengesetzes),

3. bedürftigen Müttern (§ 1 Abs. 2 des Kinderbeihilfen­
gesetzes), 

4. Eltern, welche den Anspruch auf Kinderbeihilfe für groß­
jährige Kinder, die wegen geistiger oder körperlicher Ge­
brechen dauernd außerstande sind, sich selbst den l.Jnterhalt zu 
verschaffen, erheben (§ 1 Abs. 3 zweiter Satz des Kinder-
beihilfengesetzes), . 5. Personen, welche di•e Kinderbeihilfe für nicht zu ihrem 
Haushalt gehörende minderjährige Kinder und andere minder­
jährige Angehörige i-n Anspruch nehmen, weil sie für diese di-e 
Kosten des Unterhalts und der Erzi,ehung überwiegend tragen. 
(§ 1 Abs. 3 des Kinderbeihilfeng,esetz-es in Verbindung mit § 39
Abs. 4 ZI. 2 des Einkommensteuergesetzes),

6. Personen, welche di-e Kinderbeihilfe für großjährige Kin­
der und andere großjährige Angehörige, die das 25. Lebens­
jahr noch nicht vollendet haben, beanspruchen, weil si-e für 
diese die Kosten des Unterhalts und der BerufScusbildung über­
wiegend tragen (§ 1 Abs. 3 des Kinderbei·hilfengesetzes in Yer­
qindung mit § 39 Abs. 4 ZI. 3 des Einkommensteuergeset2:es), 

7. Frauen, selbst wenn sie nicht zu den unter ZI. 1 bis 6 
angeführten Gruppen gehören. . 

Personen, die nicht zu den v-orstehend unter ZI. 1 bis 7 
angeführten Gruppen gehören, haben sich, wenn ein Anspruch 
auf Kinderbeihilfe n a c h  dem 31. Dezember 1952 e n t · 
s t e h t, an ihre Wohnsitzgemeinde zu wenden. 

Die Erstreckung der Gültigkeitsdauer der Beihilfenkarbe 

1951/52 auf das Kalenderjahr 1953 erfordert, daß die Dienst­
geber (die sonstigen Bezüge auszahlenden Stellen) besondere 

Aufmerksamkeit bei Auszahlung der Ki-nderbeihilfe aufwenden, 
um unrechtmäßige Bezüge an Kinderbeihilfe hintanzuhalten. Die 
Di·enstgeber und die sonstigen Stellen werden, dringen_d ersuc_ht, 
die Beihilfenkarten in alten Fällen, in welchen .es zweifelhaft 1st, 
ob der Anspruch auf Kinderbeihilfe noch besteht, .?em An­
spru.chsberechtigten zwecks Berichtigung _ _  bzw. Ueberprufun� des 

Anspruches durch das Finanzamt zu-ruckzugeben. _Der Dienst­
geber (die sonstige Stelle) darf in sokhen Fallen mit der �us­
z.ahlung der Kinderbeihilfe -erst dann fortfahren, wenn _ _ ihm (1hr) 
die berichtigte oder die vom Finanzamt mrt dem Prufu_ngsver­
merk V.ersehene Beihilfen karte wieder übergeben wor�en 

l�r· Jr Anspruchsberechtigte hat es in der Hand, durch
lf 

rase es a�
d 

e n 

eine Unterbrechung im Bezuge der Kinderbeihi e zu. vermei en. 

Dienstausweise; Stempelpflicht. Zahl 221. 702-5/52 

Mit Bezug auf den Erlaß vom 12. Oktober 1951, Zahl 

220.135-5/51 wird ·eröffnet, daß c1uf Grund d�s Erlasses 
Z�h� Bundesministeriums für Finanzen vom 18 .. J�li }952, 

58.863-21/52 die Diensta-usweise stempelpfl1cht1g sind. 
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Das Kommando (Gendarmeriebeschaffungsamt) wird daher 
angewi-esen, ab sofort die n e u  auszustellenden Dienstausweise 
mit einer Stempelmarke zu versehen. Die Stempelgebühr von 
6 -S ist von Amts wegen zu tragen und unter der VP 12 
(Amtserfordernisse) zu beausgaben. 

Von einer N a  c h stempelung der bisher ausgegebenen Dienst­
ausweise ist vorläufig Abstand zu nehmen. 

'.Die Eeumunberljebungen 
Von Gendarm HERBERT HUMER 
Gendarmeriepostenkommando Freistadt, Oberösterreich 

Wie kommt's, doß man on jedem Orte 

So viel Gutes, so viel Dummes hört? 

Die Jüngsten wiederho'.en der Aeltesten Worte 

Und glauben, doß es ihnen angehört. Goethe 

Nicht allein, d<1ß der Gendarmeriebeamte bei seinen Erhle­
bungen den Leumund von Personen berücksichtigen muß, sonder,!) 
p-uch, daß er häu.ifig von Behörden zur Abgabe von Aeußernngen 
über den Leumund einer Person aufgefordert wird, erfordert,

. daß in dieser Hinsicht größte Umsicht und Genauigkeit ge­
boten erscheint. . . 

Ist er auf Grund seiner eigenen Wahrnehmungen i,n der Lage,
über den Leumund einer Person ein erschöpfendes Urteil ab­
zugeben, was wieder nur möglich ist, wenn sich der Gendarm. 
eine entsprechende Personenkenntnis im Rayon angeeignet hat, 
so ist es gut. Ist der Gendarm nicht ganz sicher oder er 
kennt eine Person nicht, so verabsäume -er niemals durch ver­
trauliche, -eing•ehende Erhebungen bei verschi-edenen Vertrauens­
personen sich ,ein Bild über den Leumund eines Menschen 
zu verschaffen. Bei der_ Abgabe von Aeußerungen über den 
Leumund eines Mensch,en kann der Gendarmeriebeamte nie 
genug genau uncl gerecht vorgehen. 

Mit der E;rhebung über den Leumund einer Person allein
beim Gemeindeamte ist -es nicht immer abgetan. Urteile über 
den Leumund einer P-erson sind zu wichtig, es hängt von 
diesen vi•el zu viel ab, als daß m/an sich auf die Au�ge einer 
einzigen P-erson . verlassen dürfte, welche dtmals denjenigen, 
über welchen die Leumundserhebung gepflogen wird, gar nicht· 
recht kennt. Di•e üblichen Leumundsnoten : "ist weder g,ericht­
lich noch polizeilich beanstandet", wie sie von Gemeinde­
vorstehungen abgegeben zu we�den pflegen, sag.en natürlich 
oft zu wenig. 

Beispiele von Leumunc;:lerhebungen: 
1. N. N. ist wegen '. .. vorbestraft, doch ist er dessen·un­

geachtet in der Gemeinde ols fleißiger, arbeitsamer und ruhige.' Angestellter bekannt. Sein Verhal'ben ist in jeder Hinsicht ein­
wa.ndfr,ei. Er hält gute Nachbarschaft und ist hilfsbereit. Er führt ,ein g.eordnetes -und gutes Famil-i-enleben. . 

2. Das allg,emeine Verhal'ten des N. N. hat vor seiner Be­
straf.uns yvegen ... niemo.ls Anlaß zu Klagen gegeben u ·nd erwar in der Geme-i<nde als ruhiger und anständiger Bewohner be­
kannt. Wohl 'hat -er gerne dem Alkohol• zuge�prochen. Seitseiner Entlassung aus der Haft geht ,er Jedoch keiner 
geregelten Beschäftigung mehr nach, vertrinkt und v-er_sp,i-elt sein 
Geld •und ist wiederholt sinnlos betrunken, so daß seine Farnili-e
der Not -und Verw<1hrl-osung preisgegeben _is_t. Er k _ümmert sich 
um seine Kinder überhaupt nicht mehr, b_es�h1mp(t ·d1ese! so daß 
er ihnen das denkbar schleJ:hteste Be1sp1el gibt. W1ederhol't 
mußte wegen Trunkenheit und · nächtlicher Ruhestörung ein­
geschritten werden. Er hält sich g -erne in Gesellschaft übel­
beleumundeter Frauen auf. 

3. Das bisherige V-erhalten cles N. N,, i nsbesonders das 
nach seinem Beschäfl.igungswechsel im _ _  J�hre 1950, _ist wegen seiner Zank- und Streitsucht als anstoß1g zu bezeichnen. Er 
sucht ständis Händel, geht keiner geregelten Beschäftigung nach 
ist· arbeitsunlustig und gil-t in der Gemeinde allg-emein al� 
T<lusenichts. Er vernachlässigt seine Fo milienpfl-i-chten und küm­
mert sich nicht um seine drei Kinder. Er sucht g,er.ne Frau,en­
bekanntschaften ·und wurde wiederholt betrunken angetrof

°
fen. 

Eine Aeußerung über den Leumund eines Menschen . ist 
nichts anderes als eine Ouo lifikationsbeschreibung u·nd ist deshalb 
so�gfältig und gewissenha,ft durchzuführen. 

ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Österreichischen Juristenzeitung - Nachdruck verboten . 

Die anvertraute Person (§ 132 III StG) muß nicht in der Familie 
oder im Haushalt des Täters leben. 

Die Auffassung der Beschwerde, daß die anvertraute Person 
in der Familie des Täters leben und in dessen Haushalt auf­
genommen sein müsse, findet im Ges-etz und in der Recht­
sprechung keine Deckung. Di,e Bestimmung des § 132 III StG 
ist vielmehr auch donn anzuwenden, wenn die betroffene Person 
der Aufsicht, der Erzi.ehung oder dem Unterrichte des Täters 
nur vorübergehend und für einen verhältnismäßig kurzen Zeit­
raum anvertraut wurde, so zum Beispi-el di-e jugendliche Pa­
tientin dem Arzte für die Dauer der Unbersuchu-ng oder Be­
handlung oder die Schülerin dem Musi'klehrer für die Dauer 
des Unterrichtes. Ausschlaggebend ist ledigiich- der Umstand, 
ob B. dem Anseklagten an und für sich zur Aufsicht anver­
traut war, wobei es keineswegs erforderlich ist, daß dieses 
"Anvertrauen zur Aufsicht" au.�drücklich durch Erklä�uns .�n ?e

d
­

stimmter Personen erfolgt. Ein Anvertrauen zur Aufsicht wir 
immer dann anzunehmen sein, wenn der Täter nach den herr­
schenden Sittenbegriffen verpflichtet war, die betroffene Per

d
son 

nach seinen Kräften vor jedem wi-e immer gearteten Scha en 

zu bewahren. Im vorliegenden Falle hielt sich B. den Fest-
stel lungen des Urteils zufolge deshalb in der Wohnung _des 
Angeklagten auf, weil ihre Schwester sie gebeten hat_te, _ ihre 
kleinen Kinder während ihrer Abwesenheit zu beaufsichtigen. 
Erwägt man, daß der Angeklagte ein verheirateter Mann von 
26 Jahren ist, während seine Schwägerin zur Tatzeit 13 Ja_h

h
re 

alt war, so kann man wohl nicht daran zweif.eln, da� B .. 1 m 
für die Dauer ihres Aufentha.ltes in seiner Wohnung 1m Sinnh 
des § 132 III StG "zur Aufsicht anvertraut" war, weil er �ac 
den herrschenden Sittenbegriffen verpflichtet war, si-e vor ein

11
em 

von dritter Seite kommenden Schaden zu bewahren, vor a em 

aber selbst die gegebene Situa,tion nicht zu einer unsittlichen 
Annäherung an das Mädchen auszunützen. Wenn die Beh 
schwerde vermeint, daß der Tatbestand des Verbrechens nac 
dem § 132 III StG deshalb nicht -.:orli•egen könne, weil B. _zh; 
Tatzeit die Kinder des Ang,eklagten und ihrer Sehweste�. nie 

d tatsächlich beaufsichtigte, weil sie . im Garten spielten, wh7reht­der Angeklagte mit dem Mädchen in der Wohnung gesc e
� ht lieh verkehrte , so ist dem -entgegenzuhalten, daß e-s 

V
c 

dar<1uf ankommt, ob B. ihr-er freiwillig übernommenen. e
�: 

pflichtung zur Beaufsichtigung der Kinder ihrer Schwester ta 
sächlich nachgekommen ist. 

Aus dem Gesagten ergibt s;ch, daß dem Urteile des E:r· 
gerichtes, das mit Ausnahme des nicht in der Wohn�ns ... :: 
Angeklagten durchgeführten Geschlechtsverkehrs - e

U
tati\t Zusammentreffen von • Notzucht und Verführung zur nzu� 

als gegeben angenommen hat, ein Rechtsirrtum nicht
V

zu
�� 

e 
liegt (OGH, 4. Juli 1952, 5 Os 341; KG Leoben, 9 r · 

Begriff der "List" im Sinne des � 197 StG. 

Zunächst -erfordert der Beg-riff der "List" im Sinne �e! 
§ 197 StG nicht eine besondere Eignung der Handlungen e 
Täters.".zur Täuschung, sondern es genügt, daß derjenige, de_�h� 
lrrefüj-irung der Täter beabsichtigt, bei Anwendung de

T
r _ _sewo

ge· 
liehen Aufmerksamkeit -!=iurch die Handlungen des .?ters 
�ä\Jscht werden kann. Die Handlungen des Täters durf�n d�;
nicht absolut, also unter allen Umständen ungeeignet sein, 
bJabsichtigte Irreführung zu erzielen. 
; Nur dann, wenn die Handlung völ l,ig und unbedingt zur 
fareichung des beabsichtigten Zweckes ung-eeignet ist, we;;. 
sie'·. also ·unt-er keinen Umständen zum ,erstrebten strafgese 

0id{igen Erfolg führen kann und deshalb ein a:bsolut
k 

unt
:U

S� 
liches Mittel ist, ist sie straflos. B I o ß i m  k o n . r e e

zu F a  11 e unzulängliche Mittel machen den Versuch ni
4
cht 

). 
einem •untauglichen (SSt Vl/137, OeJZ 1948 Nr. 147, 18 u. a. 

Von einer absoluten Untauglichkeit der im gegens<tändlit� 
Fall angewendeten Mittel, das ist des Telegramms und des e 

phongespräches, den angestrebten gesetzwidrigen Erfolg her­
beizuführen, kann keine Rede sein. 

Es gehört zum modernen Verkehr - schon gar im kauf­
männischen Leben - daß Dispositionen telegraphisch und tele­
phonisch erfolgen. Im Hinblick darauf, daß die Fi�ma. B. sich 
mit dem Holzhandel befaßt und im Holzhandel stand1g große 
Werte umgesetzt werden, darf dos Gewicht einer Dispositi�:>n 
über 28.000 S n·icht überschätzt wer.den. Daraus erg-1bt sich 
daß ein Versuch, einen Holzhandelsbetrieb durch ein Tel -egramm 
und ein dieses bestätigendes T elephongespräch zur Abd1spo­
inierung von 28.000 S ru _verleiten, durchaus nicht von vom­
herein und damjt zum Scheitern verurtei�t ist. 

Wenn im gegenständlichen Fall·e i_m T�lephon zu erkenn�n 
gewesen sein sollte, dd:ß nicht der Firmeninhaber, sondern ein 

Dritter spricht, wäre doch eine Täuschung der_ Angestel�ten 
der Firma durch das Vorsehen des Angeklagten nicht �nbed,�gt 

ausgeschlossen gewesen. Dies'er Umst-and kann daher n1ch� e1i:i:e 
Straflosigkeit des Versuches zur Folg_e haben. Dassel?e gilt fur 
den Umstand, daß sich der Firmemnhabe�. zur Ze1� der Tat 
in London befand, was dem Leiter des_ Sagewerks i-n G. be­
k t war denn es wär-e nicht ausgeschlossen gewesen, daß ann , 

L d .. k k h t . t 
der Firmeninhaber aus on an zuruc ge -e r 1s . 

E k dd:her keine Rede davon sei:n, daß der Versuch 

des An;;klagten, der Leitung des Sägewerks in G. _28.000 S

h I k deshalb Scheiterte weil der Versuch mit abs::>lut
erauszu oc en, ' 

d untauglichen Mitteln unternommen wur e.

M·t Recht hat daher das Erstgericht abgel-ehnt, in der 

H di'un sweise des Angeklagten einen s t r a f  l,o s e n Versuch 
an 

61
.8 

k Der Schuldspruch wegen Verbr,echens des_ ver-
zu •er ic en. 

b h d h ·cht auf ei1nem Rechtsirrtum 
suchten Betruges eru 

5
t 

0
em3�� LG Wi'en 2 Vr 11924/48)-. 

(OGH, 1. Juli 195�, s ; · · , 

Nach § 486 Z. 2 StG ist das Bewußtsein_ des Täters, <tr be­

nachteilige die Gläubiger, nicht erforderlich. 
. d ß d zum Tatbestande des Ver-

Die Beschwerde memt, . a 
f 

as
d 1· he Merkmal der Gläu-

d f h 1-- · Krida er -or er 1c gehens er �. r assigen 
b' kt" n Tatbe51t,and erfaßt sein 

bigerbenachted1gun� 
h 

vo;rte
su

d!he:
V

leststellen müssen, daß sich 
müss•e. Das Erstgene t 

Gl"ubigerbenachteiligung durch di� v':>n
der Angeklagte einer 

H d
l en bewußt ge\vesen sei. Die 1m 

ihm vorgenommenen an uns 
d Angeklagten habe bekannt 

Urteil getroff.ene Fe�ts�t�s, GI"" 'biger zum Nachteile kam­
sein müssen, daß„ die

/ d�en 
Her��llung des gesetzlichen Tat-

men würden, g,enuge ur ie 
bestandes nicht. 

d" Ausdruck 
d ß . U teil ohne ies zum 

Abgesehen davon, a im 
� . h zur Zei·t als er in 

gebracht ist, der Angeklag_'.e. tt
s
��nen Teil d�r Gläubr,ger 

Kenntnis seiner Zahlungsunfah1g ,e1 
-'daß dadurch die übr,igen 

bezahlte, dessen b�:,-vußt __ gewese
�t die von · der Beschwerde 

Gläubiger bena_chteil1gt wurden
Tatbestand des Vergehens nach 

vertretene Ans1cht,
S G

daß
d 

zu
B wußtsein des Täters, er benach­

dem § 486 Z 2 t . as e . en Teil der Gläubiger, er-
t ·1·se durch seine Handlungen ,ein 

d § 486 Z 2 StG er-e1 1 
h . D V.etgehen es • 

f'"h" k ·t fordert sei, •unric t1g ... as . K nntnis seiner Zahlungs�n a ig e 1 
fordert inur, daß der !ater in e 

h r in bezug auf diesen Tab-
ehandelt hat. Der Tater muß da

b 
e 

Hinsichtlich der anderen 
�mstand wissentlich_ Jehrdel�e�uß;� Fahrliissigkeit D_enn re-1 
Umstände genügt 

K
Je oc

t ·s ��i.ner Zahlungsunfähigk
S
e1t

h 
e

l
1
d
nen 

b
ei

_ 
S huldner der in enn n.1 

h .,. t daß er c u en e c_ 
er Gl�ubig,er dadurch benac �e1,is d ie Eröffnung des Kon· se1hlt das Ausgleichsverfahren o _e

t leich strafbar, ob er bei 
k�rse's nicht rechtze

d
it(S �eh��?i��s'5 d;r Gläubiger als mögliche 

seinen Handlung -en ie c 
d 

i 
ob er diese Schädigung auch

Folge vorausgese�e� hat 
� f:lt vora-ussehen hii�t-e können und 

nur bei pf1ichtmaß1g_er 
S? 8 Fahrlässigkeit in cliesen Belangen

sollen, er sich somit s
f�;

e
(SSt Vl/77). (OGH, 4. Juli 1952, 

nicht b
29

e'::'uß
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f?Zi1JetL11Uti!iedlunfJen 
Von Gend.-Major ALOIS SATKE, Wien 

Viele Jahre meiner Dienstz-eit verbrachte ich im Burgenland, 
davon einige i_n einem sehr regen Industriestädtchen, im wa-ld­
r.eichen südlichen Teil des Landes. Z.u den Ueberwachungsobjek­
t.en des weit ausgedehnten Posbenrayons gehörten auch vier 
geschlossene Zigeunerkolonien, die außerhalb des verbauten Ge­
bietes der einzelnen Gemeinden, am Rande der Wälder iagen. 
Di-e Kolonien •unterschieden sich voneinander rnicht nur äußerlid, 
durch die Art ihrer Anlage, di,e Größe und den Zustand, in 
dem sie gehalten wurden, sondern auch ·durch die Anzahl der 
dort ansässigen Zigeuner, dur:ch deren Lebensweise und allge­
meines Verholten �owi,e durch di,e vorherrschenden Fomilien­
namen. 

Von der besungenen und oft verherrlichten Zigeunerromantik 
habe ich aber all di•e Jahre hindurch, während der ich fast täglich 
mit Zi-geunern zu tun hatte, nichts gesehen, sondern nur den 
erbitterten und zähen Kampf, den di,e Zigeuner um ihre Exishenz 
und damit gegen do,s Gesetz führten. 

Die größte der Zigeunersioolungen lag om Anfange einer 
kleinen, von einem Boch durchzogenen Schlucht und bestand <1us 
ungefähr 25 Behausungen. Darunter gab es einfache, aus unge­
brannten Lehmzi·egeln und Holz errichtete Häuschen, di,e in 
Küche ,und Wohnraum unterteilt und mi•t Ei-nrichtungsgegenständen 
ausgestattet waren, aber auch halbv-erf<1l!ene Lehm- oder Bretter­
hütten von nur kleinem Ausmaß, die außer dem unentbehrlichen 
Ofen höchstens eine ßdnk und die Liegestatt enthielten, die oft­
mals ,nur aus einem Str-oh- oder L<1ublager und einigen Decken 
am Boden bestand. 

Vollkommen regellos, durch steile Pfade miteinander verbun­
den, standen Hütten und Häuschen im Hange der Schlucht, deren 
ober-er Rand unmittelbar on den Hochwald grenzte. 

Zigeunerkolonie in Sch. 

Auf Rein�ichkeit wurde einigermaßen gehalten, wenngleich 
hierzu oft energische Nachhilfe notwendig wa-r. 

Ungdähr 160 Zigeuner wohnten und war-en dort heimat­
berechtigt. Von dieser Anz<1hl entfiel allerdings die Hälfte auf 
Kinder unter 14 Ja'hr-en. In der Kolonie gab ,es <1usnahmslos nur 
di,e beiden Namen �roly und Horvath. Die Karolys hielten 
sich für Nobelzigeuner und betrachteten die Horva,ts als minder­
wertig. In einem gewissen Sinne bestand in dieser Hinsicht
aber tatsächlich ,ein deutlich wahrnehmbar-er Unterschied _zwisc hen 
den beiden Sippen, di,e sich deswegen - trotz des Zusaf!lmen­
lebens ,iuf engem Raum und gleicher Lebensinteressen - 1� e:­
bitterter FeindschaFt gegenüberstanden, so daß es Jas� stand1g 
Streit und oft schwer,e Schlägereien 9.ab. Merk�urd1gerw�1se
war aber jede Feindschaft wi-e ausgeloscht und . 1n, all:erd1ngs
nur geheuchelte Fr,eu,ndschaft, verw.md-elt, wenn ,ein Ge�darm 1n
di-e Koloni,e kam, -um nachher wieder der grimmigen Feindschaft
zu weichen. 

Das Famili,enleben war wohl locker, aber nicht schlecht

Männer und Weiber hielten sich gut und sahen auch auf die

vielen Kinder die fast alle die Schule besuchen mußten. Es k�m 

oft vor daß' beim Betreten einer Zigeunerhütte Kinder beim
mühsam�n Malen von Buchstaben oder Ziff-ern oder stockendem
Lesen aus einem Schulbuch angetroffen wurden. Di-e Erwachsenen 
waren aber durchwegs An<1lphabeten. 
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Auf Kleidung - zumindest außerhalb der Kolonie - w1.rrde 
gehalten. In den Hütten und der Umgebung der Ansiedlung 
liefen wohl Kinder und Weiber halbnackt und Männer nur not­
dürftig bekleidet umher. Außerhalb konnten aber Zigeuner in 
guten Anzügen, mit Kragen, bunten Krawatten und Hüten und 
im Winter sogar mit Pelzröcken und Handschuhen getroffen 
werden. Z.ur guten Kleidung g,ehörten grellgelbe Halbschuhe. 

Zigeunerkolonie in G. 

Di-e Lebensweise unterlag bestimmten Regeln. A[lles zum Un­
terhalt Notwendige mußte von den Weibern und Ki-ndern be­
schafft werden, die im Sommer massenhaft Waldbeeren und Pilze 
sammelten und an Händler und Privatpersonen verkauften, im 
Winter aber Ki-enspäne, Reisig ·und Moos !,()Wie andere Wald­
produkte in den Ortschaften anbO'ten. Es wurde aber auch sehr 
viel gebettelt. 

Mit Beginn der warmen Jahreszeit verli-eßen fast all,e Männer 
und Burschen die Kolonie, um bis zum Spätherbst unsichtbar zu 
bleiben. Währ-end dieser Zeit trieben sie sich am Stadtrand von 
Wien •umher und fanden Unterschlupf in den dam?ls -noch zahl­
reicher als j-etzt vorhanden gewesenen Ringöfen der aufgelassenen 
Ziegeleibetri,ebe an der Südbahnstrecke. Anfragen verschiedener 
,Polizei- und Gendarmeriedienststdhen und Ersuchen um Natio­
nal•e, Vorstrafen -und ldentitäitsfeststeHung, aber auch Ausschr-ei­
bung•en in . den Fahndungsblättern waren dann ·ihre einzigen 
aber ,unfr-eiwi lligen Lebensz-eichen. 

K-ehrte während dieser Zeit ausnahmsweise ein Zigeuner in
die Kolonie zurück, so geschah dies meist nur für eine Nadit. 
Blieb er darüber hinaus, dann hielt er sich vorsichtig verborgen, 
denn im Sommer war di-e Freiheit für ihn kostbar. Von so einer 
kurzen und immer zu einem bestimmten Zweck erfolgten Rück­
kehr eines Zigeuners konnte ausnahmslos erst dann erfahren wer­
den, wenn ,er längst wi-eder fort war. Dann erwähnte, wenn es 
ein Karoly war, eine Horvath, wenn es aber ein Horvath wa.r, 
eine Karoly geheimnisvoll tuschelnd davon -und knüpfte die bos­
hafte Bemerkung an: "Hätten S' ihn leicht kriegen können." 

Behausung des Zigeunerbürgermeiiters 

• 
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Erst im Spätherbst setzte die allgemeine Rückkehr_ ei_n, d�_nn 
fehlten aber regelmäßig einige aus der Schar derer, die 1m Fruh­
jahr ausgezogen waren. Fragen n�ch ihrem. Verbleib er��rigten 
sich, denn di,e Antworten hätten immer gleich gelautet: Haben 
S' ihn erwischt; eing'sperrt ist er". 

Aber auch von den Zurückgekehrten verlor so mancher recht 
bald die Freiheit weil sein Name in irgendei·nem der Fahndungs­
blätter enthalben

1 

war. Das verursachte aber keine besondere 
Mühe und außerdem kam es oft vor, daß ein Ausgeschriebener, 
nachdem er sid, einige Tage verborgen gehalten hatte, mit einem 
Bündel -unter dem Arm sich selbst stellte und vorbrachte, er wolle 
"kan G'scher" machen und komme daher freiwillig. 

Während der Wintermonate verrichteten Männer und Burschen 
mitunter Gelegenheitsarberben, musizierten, bettelten und schaff­
ten vor allem das zur Beheizung edorderl-iche Holz aus den um­
liegenden Wäldern herbei, lagen aber auch viel auf der faulen 
Haut oder spielten um hohe Beträge Karten. .. 

Mit Ausnahme von Bäumen und Holz aus den Waldern 
wurde von den Zigeunern im weiten Umkreis der Kol�nie fast 
niemals etwas gestohlen. Die Spuren der Holzdiebstähle wurd�n 
aber derart sorgsam verwischt, daß ein geübtes Auge und die 
Kenntnis der angewandten Praktiken notwendig waren, um f.est­
zustellen, wo ein Baum umgeschnitten und gestohlen worden _war. 

Außerordentliche Schlauheit ist eine Eigenschaft aliler Z1ge�­
ner. Bei den Zigeunern mußte auch mit einer gewissen lntelli-­
genz gerechnet werden. Auch Gefährlichkeit mußte bei vielen 
von ihnen in Erwägung gezogen werden. 

Eine andere Kolonie bestand aus ungefähr 20 elenden, ver-
1�a'hrlosten und gr-enzenlos schmutzigen Hü�ben, voller Ungezi�f_er, 
�ie von -ungefähr 140 Zigeunern bewohnt war, der-en Familien 

ausnahmslos Sarköszy oder Pfeiffer lautet-e. Es war,en durchw�gs 
schmutzstarrende und zerlumpte Individuen primitiver, aber heim­
tückischer Art. Zum Arbeiten zu faul, zogen sie in den Or.t,. 
schaften der ,unweit der Kolonie an das Burgenland grenzenden 
Steiermark, bettelnd, kartenaufschlagend und kleine Diebstähle 
verübend, um'her. Die Sterblichkeit unter ihnen war sehr hoch, 
denn es waren viele lungenkrank. Trotzdem bli,eb jeder Versuch 
und selbst jeder Druck, wenigstens Reinlichkeit zu erzwingen, 
ohne jeden Erfolg oder zeigte nur Wirkung, solange ein Gendarm 
anwesend war. 

Di,e anderen Koloni,en bestanden aus je 10 bis 12 Häus0,e�. 
Geringfügige Zugestiindnisse führten dazu, daß die dort ansa_�1-
gen Zigeuner kleine Gärten a,nlegten und pHegten, wodurch die
Ansiedlungen und besonders die hart an einer Straße gelegenen 
einen ganz guten Eindruck machten. Die Bewohner dieser Koloni�n 
unterschi-eden sich von denen der a,nderen auch dadurch, klaß si,e 
meist geregelt-er Arbeit nachgingen und teilweise sogar in festen 
Dienstverhältnissen standen. Sie waren aber dodi -noch rnicht &:> 
weit, daß sie die Zigeunereigenschaften gänzlich abgelegt hätten. 

Die hohe Anzahl von fast 500 Zigeunern in einem Gendar­
merierayon, deren Kolonien bis zu 18 km voneinander ientfernt 
waren, verursachte viel Arbeit und Mühe, verlangte auch Ged�ltl, 
erforderte aber auch eine genaue Kenntnis ihrer Gewohnheiten 
und besondere Art der Lebensweise wie auch ihre Schwächen. 

i'A war unerläß_lich no_twendig, jeden Zigeuner persönlich zu 
,nnen und _seinen Zigeunernamen zu wissen, denn -nu� 50 

konnten die vielen Karolys, Horvaths, Sarköszys •und Pf.e1ff.�rs 
auseinandergehalten werden. Auch untereinander benannten sich 
die Zigeuner ni·emals mit ihr-en Vor- oder Zunamen, sondern 
a-usschli-eßlich mit den zigeunerisch•en und waren auch sonst 1nlfr 
unter diesen bekannt. Solche Zig-eunernamen für Männer w�_r.e�: 
Schui, Schwarz'hansl, Rammd, Suitf, Prati, Edlbauer, Rinna�gl; 
Striegl, Kikserl, Puroro, Simmerli, Froro usw., während W-eiber 
mit Schinkerl, Molo, Putana, Rhani, Scheanglate, Feina, Tolmo 
Besina usw. benannt wurden. Es ist nie bekannt g-eworden, daß
zwei Zigeuner denselben Namen getragen hätten. 

Untereinander verständigten sie sich in fhrer eigenen Sprache, 
waren <iber ängstlich bemüht, jeden Nichtzigeuner und insbeson­
dere die Gendarmen, von der Kenntnis der Zigeunersprache 
fernzuhalten. Wurde einer um die Bedeutung eines bestimmten 
Wortes seiner Sprache gefragt, so log er, und gab mit unsdillll­
digster Miene zur Antwort: "Werd ich Wahrheit sagen, heißte 
Mond", während der nächste nach l•ebhafter Wahrheitsbeteuerung 
ebenso log und antwortete: "Heißte ßo,um". Beim nächsten wurde 
aus dem "Mond" und dem "Baum" eine Straße, so daß ma1n 
fast nie auf die tatsächliche Bedeutung eines Wortes kommen 
konnte. Alle Zigeuner spradien ober auch deutsch, alllerdings 
mit eigenartigem Dialekt und fremder Betonung. Die Erwachsenen 
beherrschten auch die unga-rische Sprache. 

Verzehrt wurde von den Zigeunerin alles was sich ,auftreiben 
li,eß. Umgestandenes oder an einer Seuche verendetes Vieh 
wurde auch dann ausgegraben und verzehrt, wenn es vor­
her mit Petrofeum oder K<1lk überg-ossen worden war. Es schrecklie 

Lebensweisheit 

ist - nach Webers Demokritos - "ein Baum, den 

schon der Jüngling pflanzen soll, um in der Z-ukunft 

des Lebens Früchte zu genießen". Zur guten Lebens­

praxis aber gehört es auch, rechtzeitig eine Vorsorge 

für das Alter zu treffen, wie wir sie mit einer 

zweckmäßigen Lebensversicherung einzin jeden zu 

bieten vermögen. Erkundigen Sie sich - je eher, 

desto besser - über die Vorteile unserer Lebens­

polizzen. Wiener Städtische Versicherungsanstalt, 

Wien 1, Tuchlauben 8. Geschäftsstellen im ganzen 

österreichischen Bundesgebiet. 

"" p;a/d,dch ... 
DER KOCHFERTl(;E KAFFEEWORFEL 

iinfJ L •/JIJ.- /
dÜtllt;lf/9 
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sie nicht, daß ein Tier an Rotlauf, Milzbrand oder einer dnderen 
übertragba,ren Krdnkheit verendet Wdr. Jeder Hinweis auf di,e 
Gefdhren und dlie di·esbezüghichen Vorstellungen und Strafen 
bli•eben jedoch erfolgl!Os und zeitigten die stereotype Antwort: 
"An Zigeuner gschFeht nix, di·e Erdn hat's rein gmacht, gu1t hat's 
gschmeckt". 

Drang gelegentlich dUS einer der Hütten ein geradezu inf.er­
nalischer Gestdnk, dann wurde darin "Kreschli" - Gekröse und 
Tierdärme - gebraten. Es war di,e Lieblingsspeise der Zigeuner. 

In jeder Koloni·e wurde ein Zis-euner zum Bürgermeister be­
stimmt, der a,uf Ordnung zu dringen, Streitigkeiten zu schlichten, 
fremde Zigeuner aus der Kolonie zu weisen und daher Auf­
sichtsperson zu sein hatte. Auf seinem Häuschen durfte .er dafür 
eine Taf.el mit dem Namen und der Bezeichnung "Zigeunerbür­
germeister" anbringen (siehe Bild). Diese Funktion, mehr dber 
die Tdf.el, war von den .älteren Zigeunern sehr begehrt und 
wurde paher vom jeweHigen Inhaber d,uch dann nicht zurück­
gelegt, wenn er von seinen Untertanen schwer verprügelt wor­
den war, weil sie ihn im Verdacht hatten, etwas verraten zu 
haben. Versagte der "Bürgermeister", wurde er abgesetzt, die 
Tafel ·dbgenommen und dem Nachfolger übergeben, der nach 
Aenderung des Namens, das Zeichen seiner neuen Würde 
stolz ,und feierlich an seine Hütte nagdre. 

Einfdch Wdr die Dienstleistung in den Kolonien durchaus 
nicht. Strenge und Härte war.en notwendig, ,um voll dnerkannt 
zu werden. Wdr das Verhalten der Zig,euner ein d erartiges, daß 
zu besorgen war, sie könnten sich dem Druck, unter dem s_i,e 
gehalten werden mußten, entziehen, so wurde zur Abh.ilf.e zu 
ei�em zwar recht dr�stischen dber nie versagenden Mitbel 8Ej8' 
griffen: Nach Herdnz1ehung von Genddrmen der Nachbarpost� 
wurde die Kolonie in einer 'finsteren Nacht vorsichtig umstellt. 

' Auf ein verabredetes Zeichen folgte das Eindringen vo_n .al Oen 
Seiten in di·e Kolonie, die Kontrolle a,ller angetroffenen Zigeu­

ner sowie das gründliche Durchsuchen ihr-er Hütten. Eine solche 
Aktion glich jedesmal einem kl1einen lnf.erno,. war aber .nur von
kurzer Da.u-er, denn sie wurde nach höchstens zehn Mi,nuten auf
ein neuerliches Zeichen schlagartig eingestellt, womit für d'i.e 
überraschten Zigeuner der Spuk ebenso ra'sch ein Ende hatte 
wie er hereingebrochen war. Der Erfolg bli,eb niemals ,i-us, den� 
der erforderlich-e Zustand war für Monate gesichert. Es durfte nicht übersehen werden, daß die Zigeuner einzelner 
Kolonien aHes andere dls harmlos oder nur kleine Diebe wanen; 
zahlreiche Strafkarten mit oF-t, bis zu 20 Eintragungen bewiesen 
dies. Wohl herrschten Diebstahlsstrafen vor, es Wdren aber .auch 
fast dile Delikte bis zum Totschlag vertreten. 

Besonderer Vorsicht bedurfte es für den Gendarmen wenn 
er ,ungesehen in ,ei,ne Koloni� gelangen woHte. Wurde �r vor­
her bemerkt, so gellte der Ruf "Kotzmaschi" auf - d<1s heißt 
Gendarm - der das Signal zu einem lebhaften Durcheinander 
,unter den Zig,eunern Wdr, der· aber bdld vollständige Ruhe 
fol_gte. In diesen wenigen Au_genblicken war-en al.le verräterischen 
Spur•en beseitist und Zigeuner, die dazu · Anlaß hatten, s,e­
flüchtet. Kam ddnn der Gendarm in die Koloni,e , so Y)'.urde er 
mit dem geheuchelt freundlichen Gruß "Grüß Gott schön ln­
spektorherr, sein S' wi-eder da?" empfangen. Wehe, wenn' der 
�endarm seine Enttäuschung über das Nichtgelingen s�ines Vrtla." 
habens erkennen ließ! Ddnn wurden die untertänigen Gesicht!I' 
zu boshaften Frdtzen, aus denen ihm anmaßende Ueberleg-enheit unverhohlen entgegengrinste. 

Dai bisher Geschilderte läßt di•e Dienstl;eistung unter den 
Zigeunern als das erkennen, was S'i,e tatsächlich wa,r: Als •einen, 
steten, mit Sch,lauhei•t und .Rücksi;chtslosigk-eit geführten Kampf. 
Und tr-otzdem hatten die Zigeuner dUch €ine gute Seite - und 
so ,unglaublich es auch scheinen mag - bestdnd sie darin, dem 
streng und ha.rt, dber gerecht vorg,ehenden Gendarmen, -nie die 
Achtung zu versag•en, ja sogdr ,eine gewisse Anhäinglicbkeit · zu 
zeig,en, was aber keineswegs dus Furcht hervorg,egdngen w.ir. 
EiR Beispiel soll es beweisen: 

Ndch meiner Versetz-uns zu einem ungefähr 2 0  km entf.enn­
ten Posten weckte mich an �i. nem Wi-n•�ermorgen schmetter.,ndie 
Musik vor dem Fenster meiner Wohnung. Als ich inachsah, ,er­
kannte ich in den Musikanten Zig,eu.ner, die m•it ihren lnsiru­
ment-en den Gartenzdun überstiegen hatten und im Hof.e 5pi,elten . . 
am Rückweg von einer Tdnzunterhaltung war,en • si.e vorbeig-e'. 
kommen. Sie trommelten und trompeteten einige Märsch•e, dann 
trat der Primas- - es Wdr der Zig.euner " Simmerl" - vor und 
erklärte: "Brduch•en S' uns nix geben, Herr lnspektorherr, wilr 
haben lhna. gern ghabt". Dann ver<1bschie:cJieteA si,e sich, lübeir­
sti-egen wieder den Gartenzaun und zogen heimwärts. 

Die verwendeten .Motive habe ich dUS meinen vielen Eri,nne­
rungen hervorgeholt und niedergeschri.eben ,und widme ·di,e 

Schilderung meinem verehrten Lehrme.ister und Postenkomman­
dant0n, dem Genddrmeriebezirksinspektor i. R. Gustav 
W a ·n i t s c h k a. 

DAS EINSCHREITEN DES G·ENDARMEN 

im Sinne des § 14 des Gendarmeriegesetzes und anderer Gesetze Von Gend.-Major FELIX SCHOBEL 

In Folge 4/52 der Illustrierten Rundschdu der Gendarmerie 
wurde ein Aufsatz unter dem Titel "Ueber den § 14 des Gen­
darmeriegesetz-es und das Einschreiten des Gendarmen" gebra�t, 
der verschiedenen Frdgen über die Anwendung der Formel Im 
Namen des Gesetzes" bei den einzelnen Einschreitungsarten offen 
gelassen hat. . 

Zweck der folgenden Ausführungen ist die Prüfung, bei wel­
chen Einschreitungsarten der Gendarm im Sinne .neuerer Gesetze 

die Formel "Im Namen des Gesetzes" nicht dnzuwenden hat. 

Die Anhaltung 
Die Anhaltung eines Verkehrsteilnehmers hat der Gendarm 

im Sinne des StPG vom 12. Dezember 1946, BGBI Nr. 46 aus 
1947, §§ 2 5  bis 29 •und 30 durch Hochheben eines Armes 
(Achtung) und Ausstrecken eines oder beider Arme quer zu,r 
Richtung des anzuhaltenden Verkehrs (Halt) durchzuführen. 

Die Anhaltung im Straßenverkehr darf nur im Sinne dieses 
Gesetzes durchgeführt werden, die Anwendung der Formel des 
§ 14 des aus dem Jahre 1894 stammenden Gendarmeriegeset

d

zes 
ist u n z u  I ä s s i g und duch praktisch undurchführbar. Hat er 

.wegen einer Verkehrsübertretung oder Kontrolle angehaltt:ene
Fahrer dieser Aufforderung Folge g -eleistet, so ist die ,:4-nhaltu

d

ng 
bereits g e s  e t  z m ä ß i g erfolgt, das heißt, im Sinne es 
Straßenpolizeigesetzes durchgeführt worden. Der Fahrer 

d

hat 
durch sein Stehenbleiben zum Ausdruck g,ebracht, daß er en 
Gendarmen <1ls Mann des Gesetz,es anerkennt und sdnen An­
ordnungen Folge leisten· wil•i'. Dlie nun iolg.ende weitere Ah

·ts­
handlung, wie zum Beispiel Beanstandung wegen einer Verke rs

d
­

übertretung oder Kontrolle der Papiere hat mit Anstan�. -�n 
Höflichkeit zu geschehen (§ 8 GDI). Es ist _nicht- nur u n n � t

d

i g, 
es wäre auch u n h ö f I i c li, die weitere Amtshandlung mit . er 
Formel "Im Namen des Gesetzes" einzuleiten. Es ist auch nicht 

vorstellbar, d<1ß der Gesetzgeber des Jahres 1894 bei der Schiclf­
fung dieses Gesetz-es (§ 14) bezweckte, daß jede einer Amts­
handlung folgende weitere Amtshandlung mit dieser for

E"
el 

neuerlich einzuleiten sei. Manche Beschwerden über das in· 
schreiten von. Gendarmen sind Folge einer zu hiiufigen Anwen­
dung der §-14-Formel. 

Auch die Anhaltung eines gefährlichen Verbrechers unter be­
sonders gefährlichen Verhältniss-en ist für den Genda-rmen 

d

l,i.ut 

§ 6 9a GDI entgegen den Bestimmungen des § 14 des Gen <l_�­
meriegesetz-es geregelt worden. Di-e nachfolgende Verhaftserkla­
rung hat <1ber m i t der besagten Gesetzesformel zu erfolgen. 

Die Abmahnung 
Diese wird in der Regel mit der genannten Formel eingele1• 

.te_�- _In jenen F�llen a?er, in de�en die Anha,tung bereits �eseJf,; 
maß1g erfolgt 1st, wie zum Beispiel im Straßenverkehr, i9t

ch Abmahnung o h n e Anwendung der Ges•etzesformel dur . zu­
führen. Wird aber im Zuge des Verkehrsdienstes die Wahrn�h� 
mung gemacht, daß der betreffende Verkehrsteilnehmer abgen�IS' 
ist, den Anordnungen sofort Folge zu leisten, so ist die nun. 1•.il­
s,ende Abmahnung mit der genannten Gesetzesformel e.inzulei�ed, 
wodurch der Amtshandlung mehr Nachdruck verliehen . wir · 
Selbstverständlich sind Abmahnungen vor dem Waff.engebrd

k
u� 

sowie duch dort, wo die Abmdhnung als Tatbestandsmer n:1d 
erforderlich ·ist· (Art. VIII EGVG),. mit der Gesetzesf.orm�I ein· 
zul,eiten. 

Die · Strafverfügung 
Die Bezahlung einer Strafverfügung mit -der Formel "Im Namen 

des Gesetzes" zu verlangen, wäre .ungesetzlich und ist urttersagtj 
Nach § 14 des GG ist jedermann verpflichtet, der mit der Forde 
"Im Namen des Gesetzes" erfol13ten Aufforderung, unbes.cha jt 
nachträglicher Beschwerde, Folge zu leisten. Im § 50 des Verwa · 

Abteilungskommandant in St. Pölten, Niederösterreich · 

tungsstrafgesetzes ist jedoch dusdrückl1ich festgeles�.' daß ein 
Zwang der vom Sicherheitsorgan erlassenen Strdfverfugung ,unzu­
lässig und daß bei Weigerung der Bezahlu�g des Strdföetrag,es 
die erlassene Strafverfügung gegenstandslos 1st. 

d k Es ist selbstverständlich, daß das neuere und auch . emo r�: 
tischere Verwaltungsstrdfgesetz aus dem Jahre 1�_ 25

i
-�wied�e 

lautbart im Jahre 1950), worin ein Zwang ,JUsdruck
D

i v
1

e

be
r t:� 

wird vor dem alten Gesetz den Vorra.ng hat. asse 91 

auch / für die Einhebung eines Strdfsicherstellungsbetrages. 

Die Anzeige 
Bei der Erstattung der Anzeige verlangt der Gen�form v

dt dem Anzuzeigenden k e i n  ,e L e i s t � n �- Die A�zeig� 
dt -� • der Gendarm dm Gendarmerieposten, sie 1st also ke!ne Ems t,ei 

tungsart im Sinne des § 14 des GG, �dhe.r �llt h!er 

V�;d'ci�t�= 
weise die Gesetzesformel weg. Verweigert a er ein 

F I . 
Ser die Abgabe seines Nationales, so ist die bes

F
agte 

h
orme 

d
Je-

d d d. W. · ng zur estna me o er 
denfalls anzuwen en, a iese . ,e-1geru 

d A t VIII 
Verhaftung oder zumindest zu einer Uebertretung es r · 

des EGVG führen kann. 

Festnehmung und Verhaltung 
Erfolgt die Verhaftung oder Fest;.1eh'.11ung <1uf _Grund 

H:ft� 
richterlichen Befehl-es oder einer Ermach_t1gung, so 

G
st ier 

k
- -

befehl bzw. die Ermächtigung vorzuwe1se_n. Der en arm ru�d 
digt die Verhaftung über _Auftrag

d
ded Gevchtes

lt
��;-b:h1r�e an. 

der Ermächtigung de� Gerichtes o er er erwa . 
e .n e m A .n -

Erfolgt die Verhaftung oder Fest
d

neh�uns t�,j e 
N�m,en des Ge-

t r i e b so ist die Anwendung er rorme m 

setzes"' unter allen Umständen anzuwenden. 

Hausdurchsuchung und Beschlagnahme 
. bei Verhaftungen und Festnehmungen hat man 

Ebenso wie 
uch d Beschldgnahmungen z ,u verJ,alten. 

sich bei Hausdurchs ungen u.n 
us e i g e n e m 

Di·e Formel ist je denfalls dnzuwen<:Jen, wenn a 

A n t r i e b  e i n g e s chr i t t •e � wird. 

Assistenzdi�stleistungen 

Bei di,esen Dienstleistung,en ist die Amtsha_n
b

dl��Js:�ner eigens 

B h „ d bgeordneten Amtsperson u e . 
von der e or ·e h B . 

derselben keine Aufforderung 
Der Gendd:m at

ch

v_or

ht 
dt;J, den von der Behörde Beauf­

zu -erlassen. D1,es ges ie 
tragten. 

. W' d t 1· chk ·t ist der Genddrm genötigt, eine A
ch

b-
Erst bei I erse z I e

d r Festndhme ,oder Verhaftung dur -
mahnung od�r Androhung e 

d Androhung hat notwendiger-
zuführen. D1�se Abmahnun

s1o�m:( eingeleitet zu werden. 
weise nur mit der Ged

tze 
A f„hrungen ist zu entnehmen, daß 

Aus den vorstehen_ en 
I 

us u 
d nur bei einschneidenderen 

der Gendarm bede�ten� st tener
k 

un 
t di,e Formel "Im Namen 

Ei-nschreitungsarten 1.n d id 
dS

U d
0

';/!�; ist gut weil duch dem 
des Gesetzes" d-�zuw

S
,en 

f
en.

d ·hung 
I 
folgt die' zur Hebung der

§ 14 des GG keine tra an ro 
d . 

, .. 
. .. . 

d f lls n o t  w e I S ware. 
I' .. hl'ch Au t o r I t a t Je en a 

d F I würde diese a 1ma 1 
Die hiiufige Anwendung ed 

orme 
zur Bedeutungslosigkeit

der Wirksamkeit beraub
G
en 

d

un sogar
n i·enen Fällen �nwendet, 

.1 der en .a,rm sie I 
d v.erw'te1 en, wenn 

!lern beim Org.anman at usw. 
1 "I 

die ich schilderte, so _vor a . 
d Gendarm die Forme m 

In allen Fällen, .'.n dened t 
e

hat dies mit entspre�ndem 
Namen des . G�setz:es d

Ndtd�u'ck zu gesche'hen, damit dem ßo 
Ernst und mit s1chtl_1chem a 

, i t e einer Weigerung bewu l 

A,ngesprochenen die T r a g w e 
. · d h t ichtlich wie diesewir 

6er § 14 de� Ge����tE(n
e
s
sdt��

s
kun� :rfdhren' und damit 

Untersuchung zei�t, 
h s Gesicht erhalten. 

ein d e m o.kr a t 1 s c -e r e  

Winter- und Lodenmäntel 

Sport- und Straßenanzüge 
elegante Abendanzüge 

Loden- und Cordsteirer-Anzüge 

JOSEF Schirmer

IMMSBRUCK

Arlberg-Keilhosen in allen Farben 

und Preisen 

Anoraks und Miintel aus Ballon-

seide und Ninoflex 

Billigste Preis� nur Meraner Straße 4 '.Zahlungserleichterung

15 

- -...... ..... ...ü._, ......_ 



Von Gend.-Patrouillenleiter JOHANN REISS, Gendarmeriepostenkommando Rohr im Gebirge, Niederösterreich 

Die Abhaltung einer Tanzmusik ist eine Veranstaltung, die 
einer B e  Y' i 11 i g u n g (Lizenz) bedarf. 

Für' die Erteilung einer Lizenz zur Abhaltung einer Tanz­
musik (Ta�zmusiklizenz) sind noch immer die Bestimmungen des 
Hofkanzl.e1dehetes (HKD) yom 12. Ma,i 1827, PGS (Politische 
Ge

7_etzessammlung), Band 55, Nr. 60, Seite 92, mit einigen 
Abanderungen, die durch die spätere Gesetzgebung bedingt • 
sind, maßgebend. 

Hi�r werden nur die Bestimmungen des zitierten. Hofkanzlei­
dekretes erwähnt, die für die Allgemeinheit von Interesse sind. 

Gemäß § 1 des angeführten Erla-sses (HKD) dürfen Re­
douten, öffentliche Bälle und Ta n z m u s i k e n nur mit Be­
willigung der Polizeibehörden abgehalten- werden. Die Frage 
welche .Polizeibehörden für die Erteilung der Lizenzen für di� 
angeführten Veranstaltungen zuständig sind, wurden diese Kom­
petenzen im laufe der Zeit in verschiedenen Ministerial- und 
Statthaltereierlässen festgestellt. Hinsichtlich der Tanzmusik heißt 
es: "An Orten, wo nicht eigens aufgestellte P o  I i z e i b ,e -
h ö r  d ,e n bestehen, gehört die Erteilung der Tanzmusiklizenzen
zur Kompetenz der Gemeinden." Die Musiklizenz wird al9o, 
wo eine Bundespolizeidi-enststelle besteht, von dieser, in allen 
anderen Orten vom Bürgermeister ,rnsgestellt. j)aß jedoch nur
die Abhaltung einer ö f f  e n t I i c h e n Tanzmusik, das hei-ßtl,
in einem öffentlichen Raum und mit allgemeiner Teilnahmemögtich­
keit, nicht aber auch Ta n z m u s i k e n i n ,e i n e r P r i, v d t -
w o h n  u n g der Bewilligungspflicht unterliegt, g•eht aus dem 
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PHOTODIENSTSTELLEN 

in Wien und der Provinz 

liefern wir sämtliche Bedarfsartikel 

PHOTO-KONSUM 
Inhaber: 

Vinzenz Dworzak, Johann Banzl 

Wi e n  VI 

Capisfrangasse 2 
Telephon A 33 0 81 und ß 23 2 87 

Gesdiiiffszeil von 8-17 Uhr, Samstag von 8-12 Uhr 

langjähriger Lieferanf der 

Kulturinstitute, Schulen, Behörden 

und Industrie 

Edaß des MJ vom 24. August 1884, ZI. 10.134, hervor, 
der lautet: "Nachdem in der Abhaltung von. Tanzunterhaltungen 
in Privatwohnungen ein polizeiwidriges Verhalten nicht gefunden 
werden kann, erscheint die _Polizei nichf'kompetent, ein Verb::>t 
betreffend die Tanzunterhaltungen mit Musikbegleitung zu er­
lassen, und wurde in dieser Rich,tung der Beschwerdeführer 
im Hinblick auf den § 339 des ABGBs auf den ordentlichen 
Rechtsweg wegen Störung des Besitzes einer Wohnung ver­
wiesen.11 

Die Entscheidung über die Erteilung von Tanzmusikliz-enzen 
unterliegt dem freien Ermessen der Behörde. Um jedoch leicht­
fertige Erteilungen von Lizenzen zu verhindern, verlangt § 3 des 
Hofkanzleidekretes, daß die Behörde auf di-e Be�chaffenheit 
des Ortes und der Unternehmer die gehörige Rücksicht nehmen. 
Die Lok<1fe, in denen Tanzmusiken abgehalten werden sollen • 
müssen selbstverständlich allen Anforderungen in bau-, sanitäts'.IIIP' 
und feu�rpoli_zeilicher Hinsicht entsprechen. Die Abhaltung von 
Ta-nzmus1ken 1n � e 11 e r  s c h e n k e n ist aus Sanitätsrücksich-ten 
unstatthaft und sind daher Ausnahmen nicht zu gewähren. Ta,nz­
musiklizenz-en dürfen auch an B u s c h e n s  c h e n k e r  rnicht 
erteilt werden. 

Weitere Gründe zur Verweigerung der Erteilung einer Tanz-
musiklizenz sind: · . 

a) wenn pas zur Abhaltung der Tanzmusik in Aussicht 
genommene Lokal aus feuer- oder sanitätspolizeilichen Gründen 
zu diesem Zwecke nicht geeignet ist, 

b) wenn mit Grund angenommen werden kann daß die 
Tanzmusik zu groben Unsittlichkeiten Raufhändeln' oder an-
deren Unzukömmlichkeiten Anlaß gebe� werde. 

c) wenn sich die Zahl der Tanzmusiken zu sehr häuft nach­
dem _ ein zu ofter �esuch solcher Unterh<1ltungen so__.;�hl der 
moralischen als p�ys1sc_hen sowie den Vermögensruin des Be­
suchenden nach_ sich_ zieht und Arbeitsscheu zur Folge hat, 

d) wenn die St1�mung der Bevölkerung durch Ereignisse 
"".'eiche kurz v:orher e1ngetre�en sind, in nachteiliger W-eise be'. 
�influß_t erscheint, s? daß die AbhaJtung von Festen überhaupt offentl1ches Aergern1s erregen könnte. 

Tanzmusiken sind außerdem an g e w i s s e n  T a  Be n ver­
boten (zum Beispiel Karfreitag). 

.. Ueber die Form. und den Inhalt der Tanzmusiklizenz ent-· h�lt da� Hofkan_zle1dekre,t _keine genauen Ausführungen. Die -. Lizenz 1st unbedingt schriftlich zu erteilen. Sie muß enthalten: den . Namen und Wohnort des Lizenzbewerbers, die genaue Bez-e1chnung des lokales, in dem die Tanzmusik ,abgehalten werden . so!_I, den Tag und die Stunde, an dem und innerhalb deren d1� Veran_stalt.�ng bewilligt ist, die Anzahl der mitwirken-den !v\us1ker, die _ fur d_ie Bemessung der A!:>gabe bedeutungs-voll 1st. In der Lizenz 1st auch die Verpflichtung des Lizenz­
bewerbers zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung wäh­
r�nd der Veranstaltung .. aufzunehmen sowie die Strafsanktion fur Uebertretungen der Lizenz. Datum der Ausstellung der Lizenz und Un�_erschrift des Bürgermeisters oder des beauftragten Beam-
ten gehoren ebenso wie der Abdruck des Gemeindesiegels zurr Inhalt der Lizenz. 

Di,e Ausstellung ein�r Dauermusiklizenz ist nur :n Ei,nzelfällen angebracht und kann jederzeit widerrufen werden. Sie kann nur für drei Monate erteilt werden. 
W!rd dem A�suchen d�s Lizenzbewerbers die Ausstellung d�r L1z�nz verweigert, so 1st die Berufung binnen_ 14 Tagen an die Bez1r�shauptmannschaft gegeben. Die letzte Instanz ist die 

Landesregierung. 
Das Hofkanzleidekret macht im § 5 die Gewerbetreibenden 

und Unternehmer für die gute Ordnung bei ihren Tanzmusiken 
verantw?rtlich. Wenn �iese da.zu nicht in der Lage sind, so 
haben s1-e c;len zur Aufsicht bestellten Beamten oder dem Bürger­
meister die Anzeig.e zu erstatten. 

Die Au f s i c h  t ü b e r  d i e b e w i I i i g t e n Tan z_ 
m ,u s i k e n haben di -e Gemeinde oder die Bundespolizeidi,enst-

stelle auszuüben. Die auf persönliche Wahrnehmung gegründeten 
Anzeigen di-eser Behörden haben als vollständige Beweise zu 
gelten (§§ 11, 12 des Hofkanzleidekretes). 

Die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei Tanz­
musiken obli-egt also zunächst dem Unternehmer, in zweiter Linie
jedoch dem Bürgermeister bzw. der Bundespol-izeidienststelle, 
von dem bzw. der auch allfällige, aus feuer-, sanitäts- oder 
sicherheitspolizei liehen Rücksichten notwendige Anordnungen zu 
treffen sind. G e n d a  r m e -r i e a s s i s t ,e n z kann nur in außer­
ordentlichen Fällen g-ewährt werden und ist dieselbe rechtzeitig 
von der Bezirksha,uptma.nnschaft zu erbitten. 

An Uebertretungen der Vorschriften über die Abhaltung von
Tanzmusiken zählt das Hofkanzleidekret folgende auf: 

"§ 4. Wer in verbotenen Zeiten Bälle oder Tanzmusiken hält 
oder die im § 1 enthaltenen Verordnungen nicht befolgt oder die
für Bälle und Tanzmusiken vorgeschri·ebene Dauer überschreitet, 
macht sich straffälli·g." 

§ 6. Strafbar machen sich auch jene Tanzgäste, die auf die 
Erinnerung des Wirtes oder Unternehmers zur vorgeschriebenen 
Zeit vom Tanze nicht ablassen." 

"§ 7. Ferner sind auch strafbar die Spielleute, welche sich zu 
verbotener oder über die vorgeschriebene Zeit zu Tanzmusiken 
gebr<1uchen lassen." 

Ueb e r t r e t u n g,e n  d e r  a u f  d i e  A b h a,l t u n g  v o n
T a  n z m u s i k e n b e z ü g I i c h e n V o r s c h r i f t e n unter­
liegen als Uebertretungen ortspolizeilicher Vorschriften der Be­
strafung durch die Bezirkshauptmannschaften (Bundespolizei­
behörden) ,gemäß Art. VII EGVG (BGBI Nr. 172/1950) (Geld-

�is ,\00 S oder Arrest bis zwei Wochen). 1
- A u s s c h r e i t u n g e n  b e i  T a n z u n t e r h a l t u n g e n, 

wodurch die Ordnung und die Ruhe verletzt, das Vergnügen des 
Publikums g,estört oder sonst Aergernis gegeben wird, werden, 
außer der etwa entstehenden strafgerichtlichen Behandlung nach 
Art. VIII, Abs. 1, lit. a, von 9'er Bezirkshauptmannschaft (Bun­
despolizeibehörde) mit Geld bis 400 S oder Arrest bis zwei 
Wochen bestraft. 

Das An s u c h e n ,u m E r t e i I u n g e i n e r T a  n z -
m u s i k I i z e n z kann mündlich oder schriftlich gestellt werden. 
Unter allen Umständen muß die Lizenz ein oder zwei Werktage 
vor der Veranstaltung eingeholt werden. 

Die Tanzmusiklizenz unterliegt einer Verwaltungsabgabe und 
Stempelgebühr. 

Hochzeitsmusiken in öffentlichen Lokalen, die auch anderen 
Personen als den geladenen Hochzeitsgästen zugänglich si,nd und 
somit öffentliche, für d<1s betreffende Geschäft einen. Erwerb 
bezweckende Tanzmusikunterhaltungen sind, sind in allen Belan­
g.en öffentlichen Tanzmusiken gleichzuhalten. 

Von der Erteilung einer Tanzmusiklizenz wird in den meisten 
Fällen der zuständig,e Gendarmerieposten durch das Bürger­
meisteramt in Kenntnis gesetzt. Dazu verwendet das Gemeinde­
amt ,ein Formular für Tanzmusiklizenz. Die zuständige Sicherheits­
dienststelle _bekommt eine Durchsch-rHt der erteilten Tanzmusik­
lizenz. 

Mit einer Tanzmusik ist in den meisten Fällen eine B e  w i 1-
1 i g u n g z u m  O f f e n h alt e n  d e s  lo k a l e s  ü b e r  d i e

- o I i z e i I i c h -e S p e  r r s tu n d e hinaus verbunden, die von 
' äer Bezirkshauptmannschaft erteilt werden muß. Ueber die ge­

nehmigte Sperrstundenüberschreitung ergeht an die Gendarmerie­
dienststelle der Auftrag zur Kenntnisnahme und Ueberwachung. 
Bei einer solchen Ueberwachung ist es leicht möglich, daß der im 
Dienst stehende Gendarm auch mit Uebertretungen bezüglich der 
Vorschriften über di,e Abhaltung von Tanzmusiken zu tun hat. 

Die Illustrierte Rundschau du Gendarmerie erscheint eiom•l monatlich. Nach­
drudc, auch auszugsweise, nur mi,t Zu,timmung der Redaktion, Texldnderong<!n 
bleiben vorbehalten. Im Falle höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf 

1 Lieleruns oder Rückerst..ttung beMhlter Bezugsgebühren, Gerichtsst,,nd Wien. 

Herausgeber: Gendarmerie-Oberst Dr. Ernst Ma yr. - Eigentümer und Verleger: 
Illustrierte Rundschau der. Gen,ct,rmerie. - Für den Inhalt verantwortlich·: 
Ge,nd.-Major Ferdinand Käs. - Alle Wien III, Hauptstraße 68. - Druck: Ung,,r­

Druckerel, Wien III, Ungargasse 2. 

J.� und ({}e.JCl.lJ.llil.uUJ 
W I E N 111, HA U PT ST RAS S E 6 8 
Telephon U 17 5 65/14 
Postsparkassenkonto 37.939 

ANZEIGENANNAHME: WerbeleiterKarl 
Bauer, Wien VIII, Josefstiidter Straße 705 
Telephon A .29 4 60 

MCBEL 
EIN NEUES ANGEBOT: 

SCHLAFZIMMER „IDEAL" 
Vollrundbau, Edelfurniere! 

3590.- S 3730.- S 3880.- S 
4190.- S 4330.- S 4480.- S 
Es gibt kein besseres Zimmer zum gleichen Preis 
Wohnzimmer 3980.- S, Schrank 3tlg.Vollbau 1100.- S 

MOBE LHAUS SCHUH & CHYLIK 
WIEN VIII, BLINDEN GASSE NR. 7-12 1 Auto-Provinzversand / ZahlLmgserleichter-ungen 

Strdßenbahnlicnien S, 46, J, 8, 118 

, __ _____, 

� v.HIJ:tzm(J(' 'Str. J"la
( 

Telephon 15 28 

S C HW E R S T  T R A N S P O R T E­

INTERNATION'ALE SPEDITION 

AUTO-SCHNELLDIENST GRAZ-WIEN 

100 Jahre WERTHEIM 

Vo r e i n e m Ja h r h u n d er t 
baute WERTH EIM seine erste Kasse. Sie begründete

·einen Oualitcitsbegriff, der durch alle Zeiten erhalten blieb. 
Heute wie anno 1852 kann man sich auf eine 
WERTHEIM- KASSE unbedingt verlassen 1 

Seit 1884 -auch Aufzüge 

seit 1948 Transportanlagen 

WERT HEIM-WERKE A. Ci. 
Wien X, Wienerbergstr. 21-23, Tel. U 46 5 45 

Nie miid 

wirst Du mit 

Skischu he, Bergschuhe, Sporthalbschuhe aus den 
5 portsc h  u h-F ach werks tätte n 

FRANZ MEINGAST 
GMUNDEN 

In den besten Fachgeschäften erhältlich! 

17 
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Wiener 

Rathauskeller 

•• 

B-ARENKELLER
E I N G A N G D U R C H D I E O. K.• HA L L E 

Re ■ t a u r a n t In der 
Bösendorlerstraße 

K a 11" e h a u I mit 
eigener Konditorei 

Frelzüglga Selb1tba­
dlenun111halla 

TREFFPUNKT DER GUTEN 
GESELLSCHAFT 

OTTO KASERER KÄRNTNERSTRASSE 61 SEHENSWURDIGKEIT WIENS TEDDY-BAR 

M.A. W.
MASCHINEN-, APPARATE- UND WERKZEUGFABRIK 

VORM. STRAGER U. CO .. 

W 1 _E N XI V/ 8 9, H U S T E R C. A S S E 3 -11 

Tel. Y 11 5 20 Serie 

Banzlntankanlagan Sarvlca-Statlonan Farbspritzanlagen 
Lurtkomprenoran Pnaupumpan 

STABIL FAHRBAR 

AutohababUhn•n Schmlantatlon•n 
.Wau II rw I rb III b r a  m •• n „System Junkers" für Motorenprüfstände 

Kontrahenten sämtlicher staatlk:her und städtischer Betriebe 

� �erl!sc�pp!rat!'?es� b� 
� Wien XV, Herklotzgasse 23

Tel. R 33 303 

Naßlöscher T etralöscher 

Schaumlöscher 

Kohlensäure-Schneelösche� 

Rudolf Gstöttenmayr 
Großwäscherei und Plätterei 

LINZ/STEG, LINZER STRASSE 3 Td•phon Urfohr 622 

/ 
Ubernlmml alle Arien von Wäsäie, Teppidien und 

Vorhängen 

ll BERNAHMESTELLEN 

BisdiofslroOe 9 

Sdiuberlslro6e 29 

Am Bindrrmidil (M.-May-Gong) 

Tonofenfabrik 

Linz a. d. Donau, Kaisergasse 20 

Öfen, Herde 
Kamine 

Baukeramik 
Fliesen, Pflaster 

Speicheröfen fUr billigen Nachtstrom �
,____ ____ _--!1 --�.

========= C3 ran i twe r k =========

ANTON ZEMANN 

liefert sdmtliche Steinmetzarbeiten aus 

bestem oberösterreichischem Granit für 

alle Hoch., Tief- und lndustrieb"c!uten 

Freistadt 0.-ö. Tel. 7 

FISCHINDU STRIE . GESELLSCHAFT m. b. H. 

WIEN 1X'.X/20 

N O,RDW1l'.S T1B AHN H O  P 

HAU SH ALTS E I FEN 
FRANZ 

TOILE TTE S EIFEN 

WAS C H MIT T E L 

TURMIN SCHRO LIT 

S(HIDll 
TELEPHON: FELIXDORF 53 

LEDER- Ul'JD SCHUHFAB R IK [ 
• .Ritmantel VORCHDORF, OBERÖSTERREICH

HOLZBEARBEITUNGSFABRIK 

�WILFLINGSEDER� 

• 

11111 Telephon 12 u�d 270 

Telegrammadresse: 

a:,.;I 
Wilflingseder Ried/I nnkreis 

= 

==-== unterhöll _ stöndig ein 
:z: großes Lager in gepflegten 
2i Laubschnitthölzern 
...... 

E Erzeuiiung von : 
...... 

'. 
= 

Laubsäge: und Kerbschnlffh8lzern, 
Klosettsilzen, A bwaschrahmen, 

s:.a:I Slanzklölzen und schwarz gebeizten 
· Hölzern -

AU.TORÄDER 
für alle Marken·, neu und gebraucht. 

Sonderanfertigung und Reparatur. 

HERING-RAD, Wien 111/40 Gärtnergasse 6 

MASCHINU FABRIK, EISEN-

UND METALLGIESSEREI 

GEBRt1DE R SltlNIN�fH 
LINZ/DONAU, EBELSBERG 

11 

,1 

1 

11 

sc(2j'rän it-
lNDUSTRIE Ges.m.b.H.
1 J 

SCHAROING am INN 

Schotter 

Bausteine 

Pflastersteine 

Steinmetzarbeiten 

TEL.: DIREKTI O N  1 2 u. t 6; B ETRIE B : 2 7 

Büromöbel-Gro�tif chlerei 

fllois fiöftnger 
II.. Obere Donauftra�e 13 
tel. tl 46 o 16

Das führende Haus für 

SCHIRME 

R,pa,at,un PELZE 
J BAUMANN LINZ 

ßromenade 4-6 

1 , 
La n d s ( r a ß e 33 

Telephon 23 7 64 
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fO 

�IEGELWERK 
FROSCH BERG 

dfJ . {JlalUß-U-
LI N z a. d. DONAU

1 
WURM STRASSE 1511 

f;M.(Jw�� M e s s n e r & N i m is 
Ciraz, Körösistraße 59 · Ruf 77. 98 

Ueberndhme sämtlicher Hotel-, Anstdlt- u. Privdtwäsche 
Solide Ausführung, mäßige Preise. Abholung u. Zustellung 

·JOHANN

OBERMAYR 

Zimmerei, Säge- und Hobelwerk 

in Schwanenstadt, O.-Ö. 

, Telephon 57 

Spezialgeschäft, t'ür Holzbauten aller 

Art sowie Stiegenbau und Fußboden­

erzeugung. Holzhäuser in allen Größen 

und Preislagen kurzfristig lieferbar. 

August Hengst) 

k f z. - Re p a r a t u r­

W er k s t ii tt e 

Braunau am Inn 

Oberösterreich 

Beliebt und stets verlangt 

sind die 

Qualitätserzeugnisse 

der 

II 

UJ-�IJ.611 

Eiuteigwarenfabrik

R. Perz & K. Werner 

Linz/Ebelsberg 

• 

patenbrot aus
den Linze_r Spaten­

brotwerken erhielt von 
• der Brotprüfun gsst e l-\

in den letzt en Jahre n  nach
s trengster Qualitätsprüfung jedes·

mal den hervorragenden Befund
„vor z ü g lieh". Prüfen auch Sie unsere

Qualität! Versuchen Sie unsere 4 Hausbrotsorten 
. 

' 

und Sie werden zu frieden sein.

LINZ ER SPATE NW.E R K E 

Sparkasse in Grieskirchen 

G R Ü ND UN G S JA H R 1872 

mit Zweigstellen in 
Neumarkt 1. H., 
Bad Schallerbach 
und Gallspach, 
Zahlstelle 
Hofkirchen a. Tr. 

empfiehlt sich zur 
Durchführung aller 
Bankgeschäfte 

/ 

NORICUMWERKE CLESS 

Zahnräder und Getriebe 

GRAZ 

Genossenschafts­
Brauerei 

Ried im Innkreis 

EMPFIEHLT IHRE ALLBEKANNTEN 

Qualitätsbiere 

,,S c h ö r il in g er" 
OBEROSTERREICHISCHER MOLKEREIVERBAND 

reg. Gen. m. b. H. 

( Grö6te und älteste 

milchwirtschaftliche Erzen• 

gervereinigung Osterreichs 

in Milch, Butler, Käse, 

l E;o,, Ho.;g ,.d Goßügol 

-, ...... _______ __....

3entrole : Schöding om Jnn 

�---------- - -- ---·- - -

.... ��
LADEr SIE ZU EINEM UNVERBINDLICHEN BESUCH 
DER GROSSTEN MOBELSCHAU VON LINZ-URFAHR 

HERZLICHST EIN 

�"4U1.g.e,t, 
LINZ- URFAHR 

AN DER DONAUBR□CKE UND FREISTADTERSTRASSE 2 

WENN MODEL - DAHN REISIHCiER 

Sporkofre 
bes morhtes 

mottighofen 
(gegr. 1876) 

mit 3ahlrtelle in Ollermiething 

lJos GelOinftitut für ieOen ! 

Wichtige Neuerscheinung für alle Dienststellen der 
Gendarmerie und Polizei 

Das öste�reichis che Polizeire cht 
Mit einschlägigen Vorschriften und erläuternden Bemer­

kungen sowie einem Sdchverzeichnis 

II. Teil:

Ma t e riell es Po l i z e i r echt 
Zweiter 'eand 

Herausgegeben von 

Dr. Willibald Liehr und Dr. Albert Markovics 

Sektionsrdt j. BM f. Inn. Ministerialrdt i. Bundeskanzlerdmt 

Umfdng: 90. XVI. 492 Seiten. Preis: brosch. S 96.20. 

Ganzleinen geb. S 112.-

-D '"Mdterielle Polizeirech t" bringt dlie einschlägigen 

G
d

:setze Verordnungen und Erlässe in ihrei:n se!�n_den 

Wort]dut und mit Zdhlreichen für die Prdx1s w1 tigen 

Anmerkungen. 

Aus dem Inhalt: Eich- und Gewichtspolizei - _F
t
_orst-

1. e·1 Lebensmittel- und Mdrktpolizei - Muni ions-
po 1z - . sch· ß _ Pressewesen 
und Sprengmittelwesen sowie _ie wesen 

·r zur Be-
- Prostitutionsvorschriften s

d
ow

F
1e VotchJ' l

ten 
Sdrnm-

k.. f des Mädchen- un rduen an e s -
drnp ung - Schiffdhrtspolizei - Straßenpolizei -:-

T
lungs

ch

wes
t
en - Vereins- und Versammlungsangele9enhe1-

1ers u z W ff Wahlen -
ten - Verkehrswesen - d enwesen -

W appenwesen. 

Zu beziehen durch dile Buchhandlungen oder beim 

Verlag Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16 
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Österreichi sche 

Brau�Aktiengesellschaft 

BRAU EHE I Mf SIH6 MII MÄLURE 1 

BRAUEREI WIE SELBUR6 

LIHnR BRAUEREI 

BRAUEREI 6MUHDEH 

SIERHBRAUEREI SA6ZBUR6 

HOfBRÄU HALIEHHAUSEH Mil· MÄbZEREI 

6ASIEIHER IHERMALWASSERUERSAHD 

BRAUEREI HUHDL 

BÜR6ER61CHES BRAUHAUS IHHSBRUCH 

BRAUEREI REllIIE 

UNI-E R ZE U G U N G S P R O G R AM M  

Baufeile zur zeitsparenden Aufbauphysik 
nadi Ing. Ernsf Roller 

Einheiflidies S!afivmaferial für Sdiule, Industrie 
und Forschung 

Bauteile zur Medianik 
Baufeile zur Elekfrizifäfslehre 
Baufeile zur Optik 
Geräfe zur Sdiaftenprojekfion 

Geriife zur neuzeitlichen Experimen!aldiemie 
nadi Prof. Dr. Ernsf Hauer 

Experimenfiergeriife 

Chemikaliensiifze 

Unfersudiungsgeriife 

Chemisdier Laborbedarf 

Chemikalien 

� 
Univers i las-Lehrmiffel-Gesellschafl m. b. H. 

Wien III, Beafrixgasse 32, Tel. U 18 2 27 u. U 19 0 96 

SPARKASSE 
BRAUNAUamlNN 

unter Haftung der Gemeinde 

Braunau am Inn 

Alle Cield- und Kreditgeschäfte 
Telephon 208 

Auto - Reparaturen 

Croß- Ca rage W U R M 

ABSCHLEPPDIENST 

Tag- und Nachtdienst 

Klagenfurt Telephon 27 95 

St.-Veiter Ring 25-27 

Die Anforderungen, die an die 
Gendarmeriebeamten gestellt wer­
den, verlangen nicht nur körperliche 
Tüchtigkeit, sondern auch geistige 
Beweglichkeit. 

Wer sich für die Abschlußprüfung 
durch ein ordentliches Selbststudium 
ein gediegenes Wissen aneignen 
will, der greift nach den 

.>4ultm-Le h rb riefen 
für Deutsche Sprache, Geschichte und Geo� 

graphie, die den gesamten Stoff 
in leicht faßlicher form mit vielen 
Ubungen, Aufgaben und ihren 
Lösungen bringen. Jeder Lehrgang 
umfaf3t 10 Lehrbriefe. 

Auskünfte erteilt gerne die Verwalfung der 

Aulim�Lehrbriefe, Wien III, Beafrixgasse 32 

i 

J110� $1f[§ß�[§�[K{
Wien Vll/62, Lerchenfelderstr. 79-81 
Telephon B 315 25 

Gesamte Sportausrüstung und Bekleidung 

BEHIIROL. 
KDNZESS. AUTO 

RETTUNG, HILFE, BERGUNG 

I�MAH & ��-
re1. U 45 4 30 
IV, PRINZ-EUGEN-STR. 30 
LA U FE N D E,R D I E N S T 

HUBERT TUMPOLD 

GLASGROSSHANDEL 

BAU-, PORTAL- UND 

INDUSTRIEVERGLASUNG 

SPIEGELERZEUGUNG 

BILDERRAHMEN, MODERNE 

FLACHGLASSCHLEIFEREI 

VILLACH, GERBERGASSE 21 a

\ 

Hein. Ulbricht's Wwe. 
Gesellsdiofl m. b. H. 

Preßsloff„erk und Me(ollworenfabril< 

Kaufing bei Schwanenstadt 

Wiener Büro: 

Wien XIV, Penzinger Slrn0e 17 

c,.c 1:1 ' 

Uniformknöpf e u nd Abze ichen 

i n s c h ö ·n s ( e r A LI s f ü h r LI n g 

Ce (.J ff/ -. Lo;;1C!r 

St r u rn p f - Fa b r-i k 
R i e d i m l n n k r e i s, 0.-Ö. 

dL. �ll{fr1-V-eile11-
INHABER: GUSTAV KAPSREITER 

Jehiitrdin.{J llf!/ll 'd-rui '7.Jel. 8 urul 9 

1 nd ustri eu n tern ehm u n gen: 

Brauerei, Ziegelei untl s1rao0nbau-un1ernehmunu !R Slllärtling, 
6ranil- untl Sdlollerwerke in Bubing, Goppertlino. Allertling, 

Wernslein untl Neuhaus am Inn 

DENZELWERKE 

GRAZ 

Jdlhofgasse 17 

TEL. 11 88 

WIEN VI 

Gumpendorfer Str. 19 

TEL. A 35 004 

Generalvertretung 

_....- der Bayrischen 

Motorenwerke· 

Nash-Bristol 

Verkauf und 

Reparaturwerkstätte 

Spezialwerkstätte 

und Ersatzteillager 

für Volkswagen 

BMW-Motorräder nunmehr 

kurzfristig lieferbar 

---- -----
----
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LECHLEUTHNER 

G. m. b. H.

Chemisch • Pharmazeutische Fabrik 

Rattenberg - Tirol 

l�t�iitse.ff.

lig.a)l-e.tten.pGpie'a-

sAmum 
Wachstuch-lmitationspapiere, 

ß _odenbelag, 

Papierservietten, 

Klosettpapiere, 

Kartonagestreifen, 

Bunt- u. Dekoration;papiere, 

Tischbelag, 

Einbreitpapiere 

DEil "HAlSFEllTIC.E „ 

ÖSTERREICl-lS 

AUSTRIAS LEADINCi 

MEN'S WEAR STORE 

BATTERIE­

FABRIK 

Gegründet 1921 JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 • Fernruf A 51 4 36 

denn das Gutachten der Staatlichen Lehr- \)nd Versuchsanstalt 1 

Wien IX, Währinger Straße, Nr. 1690/52 vom 3. X. 1952 lautet: 4'
„Der Vergleich mit anderen Waschmethoden ergab, 

l daß durch Kondor „Waschwunder" mit Stabilisator 
die Textilien weitgehe_ndst geschont werden." 

FEINMAUARSEIT MAUAllBEIT 

TOU"T POUR MONSIEUR. 

ORIGINAl ENGLISCHE STOHE 

VON 1>ER. LANOSTR.ASSE 

WIEN III LAN OSTR. 1-lAU PTSTR. 88 - 90 U 16 2 86 

-----------------------------




